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1. Bericht des Abgeordneten Even: 

Am 10. September 1952 wurde der von der Bun-
desregierung eingebrachte Entwurf eines Arbeits-
gerichtsgesetzes — Nr. 3516 der Drucksachen — in 
erster Lesung federführend dem Ausschuß für Ar-
beit unter Beteiligung des Ausschusses für Rechts-
wesen und Verfassungsrecht überwiesen. Der Aus-
schuß für Arbeit befaßte sich in 15 Sitzungen mit 
der Gesetzesvorlage; der Ausschuß für Rechtswesen 
und Verfassungsrecht (Rechtsausschuß) hat den 
Entwurf ebenfalls einer gründlichen Beratung 
unterzogen. In zahlreichen Fragen kam es zu voller 
Übereinstimmung der beiden Ausschüsse. In ver-
schiedenen wesentlichen Punkten bestehen jedoch 
Unterschiedlichkeiten, auf die im Laufe des nach-
folgenden Berichts im einzelnen einzugehen sein 
wird. Im großen und ganzen entspricht der Gesetz-
entwurf nach den Ausschußberatungen im Aufbau 
dem Regierungsentwurf, so daß nur auf die Unter-
schiedlichkeiten gegenüber der Regierungsvorlage 
hinzuweisen ist. 

I. Teil 

Allgemeine Vorschriften 

Die Vorschriften über die Zuständigkeit (§ 2) 
wurden im Einvernehmen beider beteiligter Aus-
schüsse wie folgt geändert: In § 2 Abs. 1 Nr. 2 Teil-
satz 2 hatte die Regierungsvorlage eine Fassung 
enthalten, die darauf abstellte, eine Angleichung 
an das ebenfalls in der Beratung befindliche Gesetz 
über Arbeitnehmererfindungen (Drucks. Nr. 3343 
des Bundestags) zu bewirken. Da bis zum Abschluß 
der Beratungen der beteiligten Ausschüsse über 
das vorliegende Gesetz noch nicht feststand, ob das 
Gesetz über Arbeitnehmererfindungen noch in 
dieser Legislaturperiode verabschiedet werden 
könnte, entschlossen sich die Ausschüsse, die Fas-
sung des Arbeitsgerichtsgesetzes von 1926 zu über-
nehmen, um keine zeitliche Lücke in der Zustän-
digkeit eintreten zu lassen. 
Ferner sah der Regierungsentwurf keine Rege-

lung des Beschlußverfahrens vor, da er in einem 
Zeitpunkt eingebracht worden war, in dem das Be

-

triebsverfassungsgesetz noch nicht verabschiedet 
war; vielmehr sollten nach § 111 der Regierungs-
vorlage die landesrechtlichen Vorschriften über das 
Beschlußverfahren zunächst weiter in Geltung blei-
ben. Nachdem das Betriebsverfassungsgesetz am  

14. November 1952 in Kraft getreten war, ent-
schlossen sich die Ausschüsse, auf Grund von Vor-
schlägen der Abgeordneten Sabel und Richter, das 
Beschlußverfahren doch noch in das vorliegende 
Gesetz einzubauen, um eine spätere Novelle zu 
vermeiden. Demgemäß sieht § 2 Abs. 1 Nr. 4 sowie 
§ 2 Abs. 2 und 3 nunmehr die Zuständigkeit der 
Arbeitsgerichte im Beschlußverfahren für die nach 
dem Betriebsverfassungsgesetz zu ordnenden An-
gelegenheiten vor. In diesem Zusammenhang 
wurde ferner beschlossen, auch die Zuständigkeit 
der Gerichte für Arbeitssachen für Streitigkeiten 
über die Tariffähigkeit einer Vereinigung festzu-
legen. Dies erschien erforderlich, da die Tarif-
fähigkeit eines Verbandes für seine Funktionen im 
Arbeitsrecht und Arbeitsleben von grundlegender 
Bedeutung ist. 
Der § 8 erhielt eine Fassung, die lediglich einen 

Überblick über den Gang des arbeitsgerichtlichen 
Verfahrens (Urteilsverfahren bzw. Beschlußverfah-
ren) gibt. Um Zweifelsfragen zu vermeiden, wird 
in diesem Paragraphen im Gegensatz zu der Fas-
sung des Regierungsentwurfs lediglich auf die ent-
sprechenden Verfahrensbestimmungen verwiesen. 

Während nach § 9 Abs. 4 des Regierungsentwurfs 
die Rechtsmittelbelehrung lediglich als Sollvor-
schrift aufgenommen war, sieht die Ausschußfas-
sung vor, daß auf den den Parteien zuzustellenden 
Ausfertigungen der Urteile und Beschlüsse eine 
Rechtsmittelbelehrung erfolgen muß; die Rechts-
mittelfrist läuft dementsprechend nur, wenn die 
Partei hierüber belehrt ist; jedoch kann nach Ab-
lauf eines Jahres, von dem Tage der Zustellung an 
gerechnet, das Rechtsmittel nicht mehr eingelegt 
werden. 
Die Vorschriften über die Parteifähigkeit (§ 10) 

mußten im Hinblick auf die Aufnahme des Be-
schlußverfahrens in das Gesetz ergänzt werden; 



demgemäß sind neben den Gewerkschaften und 
Vereinigungen von Arbeitgebern sowie den Zusam-
menschlüssen solcher Verbände auch die nach dem 
BetrVG und den hierzu ergangenen Rechtsverord-
nungen im einzelnen Falle beteiligten Personen 
und Stellen „Beteiligte", soweit die Tariffähigkeit 
einer Vereinigung zu entscheiden ist, auch die be-
teiligten Vereinigungen von Arbeitnehmern oder 
Arbeitgebern sowie die zuständigen obersten Ar-
beitsbehörden (näheres vgl. § 97). 

In der Frage der Prozeßvertretung (§ 11) ergaben 
sich Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Aus-
schuß für Arbeit und dem Rechtsausschuß. Da der 
Rechtsausschuß die unbeschränkte Zulassung der 
Rechtsanwälte vor den Arbeitsgerichten wünschte, 
bemühte sich der Ausschuß für Arbeit um einen 
Kompromiß, durch den einerseits das Rechtsschutz-
bedürfnis der Parteien gewahrt werden, anderer-
seits jedoch die unbeschränkte Zulassung der 
Rechtsanwälte, gegen die im Hinblick auf die ge-
wünschte Unmittelbarkeit und persönliche Atmo-
sphäre des Verfahrens wesentliche Bedenken be-
standen, vermieden werden sollte. Demgemäß kön-
nen die Parteien vor den Arbeitsgerichten den 
Rechtsstreit selbst führen oder sich durch Ver-
bandsvertreter vertreten lassen. Rechtsanwälte und 
Personen, die das Verhandeln vor Gericht ge-
schäftsmäßig betreiben, sind zwar grundsätzlich 
ausgeschlossen, das Arbeitsgericht kann jedoch in 
solchen Fällen, in denen die Wahrung der Rechte 
der Parteien dies notwendig erscheinen läßt, 
Rechtsanwälte oder Personen, die das Verhandeln 
vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, als Prozeß-
bevollmächtigte zulassen. 

Im übrigen bestand hinsichtlich der Prozeßver-
tretung vor den Landesarbeitsgerichten und dem 
Bundesarbeitsgericht Übereinstimmung zwischen 
den Ausschüssen. Um in denjenigen Fällen, in de-
nen eine Partei zulässigerweise durch einen Rechts-
anwalt vertreten ist, auch der anderen Partei eine 
gleichwertige Prozeßvertretung zu garantieren, be-
stimmt der neueingefügte § 11 a, über dessen Fas-
sung Übereinstimmung zwischen den beteiligten 
Ausschüssen besteht, daß einer armen Partei, die 
nicht durch einen Verbandsvertreter vertreten wer-
den kann, auf ihren Antrag durch den Vorsitzenden 
des Arbeitsgerichts ein Rechtsanwalt beizuordnen 
ist, wenn die Gegenpartei einen Rechtsanwalt zum 
Prozeßbevollmächtigten bestellt hat. Die Partei ist 
auf dieses Antragsrecht hinzuweisen. Die Beiord-
nung eines Anwalts kann jedoch unterbleiben, 
wenn sie aus besonderen Gründen nicht erforder-
lich, insbesondere wenn die Rechtsverfolgung mut-
willig ist. 
Bezüglich der Vorschriften über Gebühren und 

Auslagen (§ 12) besteht grundsätzlich Übereinstim-
mung zwischen den beteiligten Ausschüssen, jedoch 
wünscht der Rechtsausschuß, daß für die Wertbe-
rechnung von Klagen, die das Bestehen oder Nicht-
bestehen des Arbeitsverhältnisses eines leitenden 
Angestellten zum Gegenstand haben, nicht die auch 
im Regierungsentwurf aus sozialen Gründen vor

-

gesehene Streitwertbemessung maßgebend sein 
soll. 

Der Ausschuß für Arbeit konnte sich diesem 
Standpunkt nicht anschließen, da er eine unter-
schiedliche Behandlung der einzelnen Kategorien 
von Arbeitnehmern nicht für gerechtfertigt hält. 

II. Teil 

Aufbau der Gerichte für Arbeitssachen 

Hinsichltich des Aufbaus der Gerichte für 
Arbeitssachen (Arbeitsgerichte, Landesarbeits-
gerichte und Bundesarbeitsgericht) besteht grund-
sätzlich Übereinstimmung zwischen den beiden be-
teiligten Ausschüssen. Unterschiedlichkeiten der 
Auffassungen bestehen jedoch zunächst hinsichtlich 
der Behördenzuständigkeiten. Während der Aus-
schuß für Arbeit es für erforderlich hält, die Feder-
führung bei der für das materielle Arbeitsrecht zu-
ständigen obersten Arbeitsbehörde eindeutig fest-
zulegen, ohne jedoch eine Mitwirkung durch die 
Landesjustizverwaltung in der Form des Beneh-
mens auszuschalten, wünscht der Rechtsauschuß 
die Federführung der Landesjustizverwaltung, die 
im Einvernehmen mit der obersten Arbeitsbehörde 
ausgeübt werden sollte. Der Rechtsauschuß führte 
für seine Auffassung an, daß das Arbeitsrecht ein 
Teil des Zivilrechts sei und eine Verbindung der 
ordentlichen mit der Arbeitsgerichtsbarkeit durch 
die Einheit der betreuenden Verwaltung für beide 
Seiten fruchtbar sein würde. Demgegenüber glaubte 
der Ausschuß für Arbeit, an seiner oben dargestell-
ten Auffassung festhalten zu müssen, da es ein all-
gemeiner Grundsatz ist, daß Sondergerichtsbarkei-
ten verwaltungsmäßig durch die für das materielle 
Recht zuständige Behörde betreut werden, wie sich 
aus dem Beispiel der Verwaltungs- und Finanz-
gerichtsbarkeit ergibt; ferner sei zu beachten, daß 
die Arbeitsverwaltung ihrer Funktion nach bedeu-
tend stärkere Verbindungen zu den Sozialpartnern 
hat, als die Justizverwaltung, so daß die Ver-
trauensgrundlage der Gerichte für Arbeitssachen 
durch die vom Ausschuß für Arbeit vorgeschlagene 
Zuständigkeitsregelung verstärkt wird. Auch der 
Regierungsentwurf sah die Federführung der Ar-
beitsverwaltung vor, allerdings sollte die Justiz-
verwaltung durch Einvernehmen bei den Maßnah-
men der federführenden Verwaltung beteiligt sein. 
Hiergegen jedoch bestanden praktische Bedenken, 
da das Tätigwerden von 2 Behörden im Wege des 
Einvernehmens häufig zu Verzögerungen und zu 
Verwischungen der eigentlichen Zuständigkeit füh-
ren kann. Der Ausschuß für Arbeit ist in seiner 
Mehrheit der Ansicht, daß die Beteiligung der 
Landesjustizverwaltung im Wege des Benehmens 
durchaus ausreicht, um Anregungen und Vorschlä-
gen das notwendige Gewicht zu geben. Demgemäß 
ersetzt die Fassung des Ausschusses für Arbeit in 
den §§ 7 Abs. 1, 14 Abs. 1 u. 2, 15 Abs. 1 u. 2, 33, 34 
Abs. 1 u. 2, 35 Abs. 3, 40 Abs. 2, 41 Abs. 3 jeweils 
die Worte: „Im Einvernehmen mit der Landes-
justizverwaltung" durch die Worte: „Im Benehmen 



mit der Landesjustizverwaltung". Diese Formulie-
rung entspricht den Änderungsvorschlägen des 
Bundesrates vom 7. Dezember 1951 (vgl. Drucks. 
3516 Anl. 2). 
Eine weitere, mehr redaktionelle Meinungsver-

schiedenheit besteht bezüglich der Bezeichnung der 
nichtberufsrichterlichen Mitglieder der Kammern 
und Senate der Gerichte für Arbeitssachen. Wäh-
rend der Ausschuß für Arbeit der Ansicht war, daß 
entsprechend der Regierungsvorlage diese Personen 
zum Zwecke einer Heraushebung ihrer richter-
lichen Stellung durchweg im Gesetz als „Arbeits-
richter", „Landesarbeitsrichter" oder „Bundesar-
beitsrichter" bezeichnet werden sollten, wünscht 
der Rechtsausschuß, daß in sämtlichen Vorschriften 
einfach von „Beisitzern" gesprochen werden sollte. 
Weitere grundsätzliche Meinungsverschieden-

heiten zwischen Ausschuß für Arbeit und Rechts-
ausschuß bestehen bezüglich der Voraussetzungen 
für das Richteramt in der 1. Instanz. Der Rechts-
ausschuß hat vorgeschlagen, daß nur solche Perso-
nen zu Vorsitzenden ernannt werden sollen, die 
die Fähigkeit zum Richteramt im Sinne des Ge-
richtsverfassungsgesetzes besitzen. Demgegenüber 
hält es der Ausschuß für Arbeit für vertretbar, auch 
solche Personen zu Vorsitzenden zu ernennen, die 
sich durch längere, mindestens 5jährige Tätigkeit 
in der Beratung arbeitsrechtlicher Angelegenheiten 
und in der Vertretung vor Arbeitsgerichten umfas-
sende Kenntnisse und Erfahrungen im Arbeitsrecht 
erworben haben. Auch die Frage, ob die Vorsitzen-
den der 1. Instanz stets sogleich als Richter auf 
Lebenszeit ernannt werden sollen, ist Gegenstand 
unterschiedlicher Auffassungen des Rechtsausschus-
ses und des Ausschusses für Arbeit. Der Ausschuß 
für Arbeit hält es für erforderlich, die Möglichkeit 
zu geben, die Vorsitzenden zunächst für mindestens 
ein, höchstens jedoch für drei Jahre, als Richter 
auf Zeit zu bestellen, während nach Ablauf dieser 
Frist eine Weiterverwendung nur unter Bestellung 
auf Lebenszeit erfolgen darf. Diese Regelung 
stimmt mit dem Regierungsentwurf überein. 
Die Vorschriften über die Bestellung der Bei-

sitzer aus Kreisen der Arbeitnehmer und Arbeit-
geber und die  Geschäftsverteilung entsprechen im 
wesentlichen dem Regierungsentwurf. Das gleiche 
gilt für die Vorschriften über die Errichtung, Be-
setzung und die Geschäftsverteilung der Landes-
arbeitsgerichte. 
Bezüglich des Bundesarbeitsgerichts weicht die 

Ausschußfassung lediglich in § 45 wesentlich von 
der des Regierungsentwurfs ab. Während der Re-
gierungsentwurf die Entscheidung der Vereinigten 
Senate bei Meinungsverschiedenheiten zwischen 
den Senaten des Bundesarbeitsgerichts vorsah, legt 
die Ausschußfassung die Bildung eines Großen 
Senats fest, der aus dem Präsidenten, dem dienst-
ältesten Senatspräsidenten, 4 Bundesrichtern und 
je 2 Bundesarbeitsrichtern aus den Kreisen der Ar-
beitnehmer und der Arbeitgeber besteht. Dieser 
Große Senat entspricht dem beim Bundesgerichts-
hof nach den Vorschriften des Gerichtsverfassungs-
gesetzes zu bildenden Großen Senat. 

III. Teil 

Verfahren vor den Gerichten für Arbeitssachen 

, I. Abschnitt: Urteilsverfahren 

Die Vorschriften über das Urteilsverfahren 
(§§ 46 bis 79) weichen nur in folgenden Punkten 
wesentlich von der Regierungsvorlage ab: Während 
nach § 58 Abs. 2 der Regierungsvorlage Zeugen und 
Sachverständige nur dann beeidigt werden sollen, 
wenn die Kammer dies zur Herbeiführung einer 
wahrheitsgemäßen Äußerung für notwendig er-
achtet, also die Beeidigung vor dem Arbeitsgericht 
stets mit dem Odium der Unglaubwürdigkeit der 
Aussage des Zeugen belastet wäre, sieht die ent-
sprechende Vorschrift in der Ausschußfassung vor, 
daß Zeugen und Sachverständige nur dann zu be-
eiden sind, wenn die Kammer dies im Hinblick auf 
die Bedeutung für die Entscheidung des Rechts-
streits für notwendig erachtet. 

In Übereinstimmung mit dem seitherigen Rechts-
zustand und der Regierungsvorlage sieht die Aus-
schußfassung vor, daß die Berufung stattfindet, 
wenn der vom Arbeitsgericht festzusetzende Wert 
des Streitgegenstandes die Höhe von 300,— DM er-
reicht, oder wenn das Arbeitsgericht die Berufung 
wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechts-
sache zugelassen hat. Neben den in § 61 Abs. 3 der 
Regierungsvorlage aufgeführten Voraussetzungen, 
bei deren Vorliegen das Arbeitsgericht die Beru-
fung zulassen soll, sieht § 61 Abs. 3 Satz 2 der 
Ausschußfassung vor, daß die Berufung auch dann 
zugelassen werden soll, wenn das Urteil des Ar-
beitsgerichts von einem Urteil des im Rechtszug 
übergeordneten Landesarbeitsgerichts abweicht. 

Eingehender Erörterungen bedurfte die Fest-
legung der Revisionsfähigkeit von landesarbeits-
gerichtlichen Urteilen. Nach eingehenden Beratun-
gen verständigten sich die beteiligten Ausschüsse 
darauf, die Revision in folgenden Fällen stattfin-
den zu lassen: 

a) Das Landesarbeitsgericht hat die Revision we-
gen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechts-
sache zugelassen (§ 69 Abs. 3), das Landes-
arbeitsgericht muß die Zulassung aussprechen, 
wenn es von einer ihm bekannten Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts oder, solange eine 
solche nicht ergangen ist, von einer ihm bekann-
ten Entscheidung eines Landesarbeitsgerichts 
abweichen will. 

b) Die Revision kann unmittelbar, d. h. ohne Zu-
lassung, eingelegt werden, wenn das Urteil des 
Landesarbeitsgerichts von einer in der Revi-
sionsbegründung bezeichneten Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts oder, solange eine solche 
nicht ergangen ist, eines anderen Landesarbeits-
gerichts oder eines obersten Landesarbeitsge-
richts abweicht und auf dieser Abweichung be-
ruht. 

c) Ohne Zulassung findet die Revision ferner statt, 
wenn der festgesetzte Wert des Streitgegen- 



standes die in der ordentlichen bürgerlichen Ge-
richtsbarkeit jeweils geltende Revisionsgrenze 
(zur Zeit 6000 DM) erreicht. Dies gilt jedoch 
nicht, wenn in Rechtsstreitigkeiten über Zah-
lungsansprüche der Beschwerdegegenstand diese 
Revisionsgrenze nicht erreicht. 

Während der Regierungsentwurf eine Sprung-
revision im Gegensatz zu § 76 des Arbeitsgerichts-
gesetzes von 1926 nicht mehr vorsah, legt die Aus-
schußfassung in Übereinstimmung mit dem Rechts-
ausschuß fest, daß die Sprungrevision in Streitig-
keiten zwischen Tarifvertragsparteien oder tarif-
fähigen Parteien gem. § 2 Abs. 1 stattfinden kann, 
wenn entweder der Bundesminister für Arbeit die 
sofortige Entscheidung des Rechtsstreits durch das 
Bundesarbeitsgericht im Interesse der Allgemein-
heit für notwendig erklärt hat, oder wenn nach 
dem Streitwert gegen ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts gleichen Inhalts die Revision zulässig 
wäre und der Gegner einwilligt. Das Verfahren ist 
dem § 566 a der ZPO nachgebildet. 

II. Abschnitt: Beschlußverfahren 

Die Vorschriften über das Beschlußverfahren 
sind mit folgenden Abweichungen den entspre-
chenden Bestimmungen des Arbeitsgerichtsgesetzes 
von 1926 nachgebildet. 

Das Verfahren ist grundsätzlich öffentlich, in der 
1. und 2. Instanz mündlich, jedoch kann die Kam-
mer einem Beteiligten die schriftliche Äußerung ge-
statten (§ 83 Abs. 1 Satz 2). Während die Beschlüsse 
der Gerichte für Arbeitssachen nach dem Arbeits-
gerichtsgesetz von 1926 nach herrschender Lehre 
nicht vollstreckbar waren, bestimmt die Ausschuß-
fassung, daß aus rechtskräftigen Beschlüssen, durch 
die einem Beteiligten eine Verpflichtung auferlegt 
wird, die Zwangsvollstreckung nach Maßgabe der 
Vorschriften des 8. Buches der ZPO stattfindet, mit 
der Maßgabe, daß der nach dem Beschluß Ver-
pflichtete als Schuldner, derjenige, der die Erfül-
lung auf Grund des Beschlusses verlangen kann, 
als Gläubiger gilt (§ 85). Ferner ist festgelegt, daß, 
soweit die Entscheidung eines Rechtsstreits davon 
abhängt, ob Vertreter der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat nach den Vorschriften des Betriebsver-
fassungsgesetzes zu wählen sind, das Gericht das 
Verfahren bis zur Erledigung des arbeitsgericht-
lichen Beschlußverfahrens auszusetzen hat; in die-
sem Beschlußverfahren sind auch die Parteien des 
ausgesetzten Rechtsstreits antragsberechtigt (§ 86). 

Während das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 eine 
2. Tatsacheninstanz (Beschwerdeinstanz) nicht vor-
sah, regelt die Ausschußfassung in Übereinstim-
mung mit § 83 des Betriebsverfassungsgesetzes die 
Einschaltung einer Beschwerdeinstanz, die beru-
fungshnlichen Charakter hat. Dies rechtfertigt 
sich aus der Tatsache, daß die Streitigkeiten nach 
der Betriebsverfassung gerade in tatsächlicher Be-
ziehung häufig einer eingehenden Untersuchung 
bedürfen. Das Beschwerdeverfahren entspricht 

weitgehend den im Betriebsverfassungsgesetz vor-
läufig festgelegten Grundsätzen. Gegen die im Be-
schwerdeverfahren ergangenen Beschlüsse findet 
die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht 
statt, wenn das Landesarbeitsgericht diese 
(revisionsartige) Rechtsbeschwerde wegen der 
Bedeutung der Rechtssache zugelassen hat, oder 
wenn die Entscheidung des Landesarbeitsgerichts 
von einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht. Eine 
Rechtsbeschwerde nach dem Streitwert erscheint 
nicht möglich, da ein Streitwert in diesem gebüh-
renfreien Verfahren nicht festgesetzt wird. Im 
übrigen entspricht das Rechtsbeschwerdeverfahren 
weitgehend den Vorschriften der §§ 85-89 des Ar-
beitsgerichtsgesetzes von 1926. 

Sondervorschriften innerhalb des Beschlußver-
fahrens gelten für die Entscheidung über die Ta-
riffähigkeit einer Vereinigung. Dieses Verfahren 
ist einzuleiten auf Antrag einer räumlich oder sach-
lich zuständigen Vereinigung von Arbeitnehmern 
oder von Arbeitgebern oder der obersten Behör-
den des Bundes, der obersten Behörden eines Lan-
des, auf dessen Gebiet sich die Tätigkeit der Ver-
einigung erstreckt. Die Rechtsbeschwerde ist auch 
ohne Zulassung durch das Landesarbeitsgericht un-
beschränkt zulässig, da solche Entscheidungen re-
gelmäßig von erheblicher Bedeutung für das Ar-
beitsleben sein werden. Die Wiederaufnahme des 
Verfahrens findet nicht nur dann statt, wenn ein 
Beteiligter wegen unrichtiger Angaben oder Aus-
sagen bestraft worden ist, sondern auch, wenn sich 
herausstellt, daß die Entscheidung darauf beruhte, 
daß ein Beteiligter absichtlich unrichtige Angaben 
oder Aussagen gemacht hat. Ferner ist, soweit die 
Entscheidung des Rechtsstreits davon abhängt, ob 
die Tariffähigkeit einer Vereinigung gegeben ist, 
das Verfahren auszusetzen und den Parteien an-
heimzugeben, ein Beschlußverfahren vor dem Ar-
beitsgericht gem. § 2 Abs. 1 durchzuführen. Die 
Parteien des ausgesetzten Rechtsstreits sind in die-
sem Beschlußverfahren antragsberechtigt. 

Die §§ 98-100 regeln das Verfahren in den 
Fällen des § 2 Abs. 2 und 3, in denen nicht die 
Kammern, sondern der Vorsitzende des Arbeitsge-
richts bzw. der Präsident des Landesarbeitsgerichts 
tätig wird. Abgesehen von dieser Unterschiedlich-
keit entspricht das Verfahren den allgemeinen 
Vorschriften über das Beschlußverfahren mit der 
Maßgabe, daß der Präsident des Landesarbeits-
gerichts in letzter Instanz entscheidet. 

IV. Teil 

Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten 

Das Arbeitsgerichtsgesetz von 1926 und die Re-
gierungsvorlage regeln den Ausschluß der Arbeits-
gerichtsbarkeit durch Schiedsvertrag, Gütevertrag 
und Schiedsgutachtenvertrag. Nach eingehenden 
Beratungen entschloß sich der Ausschuß für Arbeit 
in Übereinstimmung mit dem Rechtsausschuß, die 



Vorschriften über den Güte- und Schiedsgutachten-
vertrag völlig zu streichen, da diese in der Praxis 
häufig zu einer Verzögerung des Verfahrens füh-
ren und eine unerwünschte Beeinträchtigung der 
staatlichen Gerichtsbarkeit durch Parteivereinba-
rung, die nicht mit den gleichen rechtlichen Garan-
tien versehen sind, zur Folge haben könnten. Die 
Vorschriften über den Schiedsvertrag wurden zwar 
beibehalten, jedoch wesentlich eingeschränkt. Der 
Schiedsvertrag soll zukünftig nur in folgenden Fäl-
len zulässig sein: 

a) für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen oder 
über das Bestehen oder Nichtbestehen von Ta-
rifverträgen, 

b) für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aus Arbeits-
verhältnissen tarifgebundener Personen, sofern 
die Tarifvertragsparteien im Tarifvertrag eine 
ausdrückliche Schiedsabrede getroffen haben 
und der persönliche Geltungsbereich des Tarif-
vertrags überwiegend Bühnenkünstler, Film-
schaffende, Artisten oder nach § 481 HGB zur 
Schiffsbesatzung gehörende Personen umfaßt. 

Diesen Personengruppen mußte die Möglichkeit 
eines Schiedsvertrages auch für die Zukunft zu- 
gestanden werden, weil die Eigenart ihres Beschäf

-

tigungsverhältnisses eine sachkundige Entscheidung 
des Arbeitsgerichts erschweren würde. Dies gilt 

insbesondere für die Arbeitsverhältnisse der Mit- 
glieder der Schiffsbesatzung. 

V. Teil  

Übergangs- und Schlußvorschriften  

Die Schlußvorschriften stimmen im wesentlichen 
mit denen des Regierungsentwurfs überein. Jedoch 
ist zu erwähnen, daß im Hinblick auf den in § 2 
Nr. 4 und § 2 Abs. 2 und 3 festgelegten Zuständig-
keitsbereich und die Neuregelung des Beschlußver-
fahrens die §§ 82 und 83 des Betriebsverfassungs-
gesetzes durch den § 120 des vorliegenden Gesetzes 
geändert werden müssen. Ferner wurde die Son-

dervorschrift über die Altersgrenze der Bundes-
richter (vgl. § 118) dahin geändert, daß Bundes-
richter auch nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
entgegen den Vorschriften des § 68 des Deutschen 
Beamtengesetzes bis zum 31. Dezember 1956 im 
Amt bleiben können. Diese Änderung ergibt sich 
aus der Verzögerung der Verabschiedung des Ge-
setzentwurfs. 

Während der Regierungsentwurf in § 113 vor-
sah, daß die Länder auch nach Inkrafttreten des 
neuen Arbeitsgerichtsgesetzes Revisionsgerichte 
bilden können, haben die Ausschüsse diese Vor-
schrift gestrichen, um keinen Anreiz für eine wei-
tere Zersplitterung der Rechtssprechung zu geben, 
zumal das Arbeitsrecht in zunehmendem Maße 
bundeseinheitlich geregelt wird. Soweit allerdings 
bei Inkrafttreten des Gesetzes Streitigkeiten bei 
den obersten Arbeitsgerichten der Länder anhängig 
sind, bleiben diese Gerichte zuständig. 

Bonn, den 3. Juni 1953 

Even 
 Berichterstatter 

2. Antrag des Ausschusses:  

Der Bundestag wolle beschließen, 

dem Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes in der 
anliegenden Fassung zuzustimmen. 

Bonn, den 17. April 1953 

Der Ausschuß für Arbeit  

Sabel 
 Vorsitzender 

Even  
Berichterstatter 



Beschlüsse des 20. Ausschusses für Arbeit 

Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesetzes 

Der Bundestag hat mit Zustimmung des 
Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen: 

Erster Teil 

Allgemeine Vorschriften 

1 

Gerichte für Arbeitssachen 

Die Gerichtsbarkeit in Arbeitssachen (2 
und 3) wird ausgeübt durch die Arbeits-
gerichte (14 bis 31), die Landesarbeits-
gerichte (33 bis 39) und das Bundesarbeits-
gericht (40 bis 45) (Gerichte für Arbeits-
sachen). 

2 

Zuständigkeit 

(1) Die Arbeitsgerichte sind ausschließlich 
zuständig: 

1. für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Tarifvertragsparteien oder zwischen diesen 
und Dritten aus Tarifverträgen oder über 
das Bestehen oder Nichtbestehen von Tarif-
verträgen und für bürgerliche Rechtsstreitig-
keiten zwischen tariffähigen Parteien oder 
zwischen diesen und Dritten aus unerlaub-
ten Handlungen, soweit es sich urn Maß-
nahmen zum Zwecke des Arbeitskampfes 
oder um  Fragen der Vereinigungsfreiheit 
handelt; 

2. für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern aus dem 
Arbeitsverhältnis, über das Bestehen oder 
Nichtbestehen eines Arbeitsverhältnisses, aus 
Verhandlungen über die Eingehung eines 
Arbeitsverhältnisses und aus dessen Nach-
wirkungen sowie für bürgerliche Rechts-
streitigkeiten aus unerlaubten Handlungen, 
soweit diese mit dem Arbeitsverhältnis in 
Zusammenhang stehen; ausgenommen sind 
Streitigkeiten, deren Gegenstand die Er-
findung eines Arbeitnehmers bildet, soweit 
es sich nicht nur um Ansprüche auf eine 

Vergütung oder Entschädigung für die Er-
findung handelt; 

3. für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen 
Arbeitnehmern aus gemeinsamer Arbeit und 
aus unerlaubten Handlungen, soweit diese 
mit dem Arbeitsverhältnis in Zusammen-
hang stehen; 

4. in folgenden Fällen des Betriebsverfassungs-
gesetzes: 
a) für die Entscheidung über die Notwen-

digkeit der Errichtung, die Zusammen-
setzung und die Durchführung der 
Wahl des Betriebsrats, des Gesamt-
betriebsrats, der Vertretung der nicht 
ständig beschäftigten Arbeitnehmer, 
der Jugendvertretung, der tariflichen 
Sondervertretung; 

b) für die Entscheidung über die Notwen-
digkeit der Errichtung und die Zusam-
mensetzung des Wirtschaftsausschusses 
und die Bestellung seiner Mitglieder; 

c) für die Bestellung oder Abberufung 
des Wahlvorstands; 

d) für die Auflösung des Betriebsrats, der 
Vertretung der nicht ständig beschäf-
tigten Arbeitnehmer, der Jugendver-
tretung und der tariflichen Sonderver-
tretung; 

e) für die Entscheidung über die Amts-
zeit der Mitglieder des Betriebsrats, der 
Vertretung der nicht ständig beschäftig-
ten Arbeitnehmer, der Jugendvertre-
tung, der tariflichen Sondervertretung 
und des Wirtschaftsausschusses; 

f) für die Entscheidung über das Erlöschen 
der Mitgliedschaft im Betriebsrat, im 
Gesamtbetriebsrat, in der Vertretung 
der nicht ständig beschäftigten Arbeit-
nehmer, in der Jugendvertretung und 
in der tariflichen Sondervertretung; 

g) für die Entscheidung über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit, die Ar-
beitnehmereigenschaft und die Grup-
penzugehörigkeit eines Arbeitnehmers; 



h) für die Entscheidung darüber, ob ein 
Nebenbetrieb oder ein Betriebsteil 
selbständig ist oder zum Hauptbetrieb 
gehört; 

i) für die Entscheidung über die Zustän-
digkeit, die Geschäftsführung und die 
Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamt-
betriebsrats, der Vertretung der nicht 
ständig beschäftigten Arbeitnehmer, 
der Jugendvertretung, der tariflichen 
Sondervertretung, der Einigungsstelle, 
des Wirtschaftsausschusses und der Ver-
mittlungsstelle; 

k) für die Entscheidung über Bestehen 
oder Nichtbestehen oder Durchführung 
von Betriebsvereinbarungen; 

I) für die Entscheidung über die Verwei-
gerung der Zustimmung des Betriebs-
rats, des Gesamtbetriebsrats oder der 
tariflichen Sondervertretung in perso-
nellen Angelegenheiten; 

m) für die Entscheidung über das Verlan-
gen des Betriebsrats oder der tariflichen 
Sondervertretung auf Entlassung oder 
Versetzung eines Arbeitnehmers; 

n) für die Androhung von Ordnungs-
strafen in personellen Angelegenheiten; 

o) für die Entscheidung über die Notwen-
digkeit, Vertreter der Arbeitnehmer in 
den Aufsichtsrat zu wählen; 

p) für die Entscheidung über die Durch-
führung der Wahl von Vertretern der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat; 

q) für die Entscheidung über die Durch-
führung der Abstimmung über den 
Widerruf der Bestellung eines Vertre-
ters der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat; 

r) für die Entscheidung über die Anfech-
tung der Wahl des Betriebsrats, der 
Vertretung der nicht ständig Beschäf-
tigten, der Jugendvertretung, der tarif-
lichen Sondervertretung; 

s) nach Maßgabe einer Rechtsverordnung 
nach 87 Buchst. g des Betriebsverfas-
sungsgesetzes für die Entscheidung 
über die Anfechtung der Wahl von 
Vertretern der Arbeitnehmer im Auf-
sichtsrat und über die Anfechtung der 
Abstimmung über den Widerruf der 
Bestellung eines Vertreters der Arbeit-
nehmer im Aufsichtsrat; 

5. für die Entscheidung über die Tariffähig-
keit einer Vereinigung. 

(2) Der Vorsitzende des Arbeitsgerichts 
entscheidet in folgenden Fällen des Betriebs-
verfassungsgesetzes: 
a) über die Zahl der Beisitzer und über die 

Bestellung des unparteiischen Vorsitzen-
den einer Einigungsstelle, die zur Bei-
legung von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen dem Arbeitgeber und dem Be-
triebsrat gebildet wird; 

b) über die Verhängung und Vollstreckung 
von Ordnungsstrafen in personellen An-
gelegenheiten. 

(3) Der Präsident des Landesarbeits-
gerichts entscheidet in folgenden Fällen des 
Betriebsverfassungsgesetzes: 

über die Zahl der Beisitzer und die Bestel-
lung des unparteiischen Vorsitzenden einer 
Einigungsstelle, die zur Beilegung von Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen dem Ar-
beitgeber und dem Gesamtbetriebsrat ge-
bildet wird. 

(4) Die in Absatz 1 Nr. 1 bis 3 begründete 
Zuständigkeit besteht auch in den Fällen, in 
denen der Rechtsstreit durch einen Rechts-
nachfolger oder durch eine Person geführt 
wird, die kraft Gesetzes an Stelle des sachlich 
Berechtigten oder Verpflichteten hierzu be- 
fugt ist. Das gleiche gilt, wenn ein Arbeitneh-
mer oder ehemaliger Arbeitnehmer An-
sprüche aus dem Arbeitsverhältnis oder 
solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in un-
mittelbarem rechtlichen oder wirtschaftlichen 
Zusammenhang stehen, gegen Wohlfahrtsein-
richtungen ohne Rücksicht auf deren Rechts-
form geltend macht, deren Wirkungsbereich 
auf den Betrieb oder das Unternehmen be-
schränkt ist, soweit nicht für die Geltend-
machung eines Anspruchs eine ausschließliche 
Zuständigkeit eines anderen Gerichts ge-
geben ist. 

3 

Erweiterte Zuständigkeit 

(1) Bei den Arbeitsgerichten können auch 
nicht unter 2 fallende Klagen gegen Ar-
beitnehmer oder Arbeitgeber oder Tarifver-
tragsparteien oder tariffähige Parteien, so-
wie von solchen gegen Dritte erhoben wer-
den, wenn der Anspruch mit einer bei einem 
Arbeitsgericht anhängigen oder gleichzeitig 
anhängig werdenden bürgerlichen Rechts-
streitigkeit der im 2 Nr. 1 bis 3 bezeich-
neten Art in rechtlichem oder unmittelbarem 
wirtschaftlichen Zusammenhang steht und 



für seine Geltendmachung nicht eine aus-
schließliche Zuständigkeit eines anderen Ge-
richts gegeben ist; die im 2 Abs. i Nr. 2 
Halbsatz 2 ausgenommenen Streitigkeiten 
können auch im Zusammenhang mit anderen 
Streitigkeiten nicht vor die Arbeitsgerichte 
gebracht werden. 
(2) Auf Grund einer Vereinbarung können 

auch bürgerliche Rechtsstreitigkeiten zwischen 
juristischen Personen des Privatrechts und Per-
sonen, die kraft Gesetzes allein oder als Mit-
glieder des Vertretungsorgans der juristischen 
Person zu deren Vertretung berufen sind, vor 
die Arbeitsgerichte gebracht werden. 

4 

Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit 

In den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
kann die Arbeitsgerichtsbarkeit nach Maß-
gabe der 101 bis 110 ausgeschlossen 
werden. 

5 

Begriff des Arbeitnehmers 

(1) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes 
sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu 
ihrer Berufsausbildung Beschäftigten. Als Ar-
beitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Be-
schäftigten und die ihnen Gleichgestellten (1 
des Heimarbeitsgesetzes vom 14. März 1951 
— Bundesgesetzbl. I S. 191) sowie sonstige 
Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen 
Unselbständigkeit als arbeitnehmerähnliche 
Personen anzusehen sind. Als Arbeitnehmer 
gelten nicht in Betrieben einer juristischen 
Person oder einer Personengesamtheit Perso-
nen, die kraft Gesetzes, Satzung oder Gesell-
schaftsvertrags allein oder als Mitglieder des 
Vertretungsorgans zur Vertretung der juristi-
schen Person oder der Personengesamtheit 
berufen sind. 

(2) Beamte sind als solche keine Arbeit-
nehmer. 

6 

Besetzung der Gerichte für Arbeitssachen 
(1) Die Gerichte für Arbeitssachen sind mit 

Berufsrichtern und mit Beisitzern aus den 
Kreisen der Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
besetzt. 

(2) Die Beisitzer führen bei den Arbeits-
gerichten die Amtsbezeichnung Arbeitsrichter_ 

bei den Landesarbeitsgerichten die Amts-
bezeichnung Landesarbeitsrichter, bei dem 
Bundesarbeitsgericht die Amtsbezeichnung 
Bundesarbeitsrichter. 

7 
 Geschäftsstelle, Aufbringung der Mittel 

(1) Bei jedem Gericht für Arbeitssachen 
wird eine Geschäftsstelle eingerichtet, die mit 
der erforderlichen Zahl von Urkundsbeam-
ten besetzt wird. Die Einrichtung der Ge-
schäftsstelle bestimmt bei den Arbeitsgerich-
ten und Landesarbeitsgerichten die oberste 
Arbeitsbehörde des Landes im Benehmen mit 
der Landesjustizverwaltung, bei dem Bundes-
arbeitsgericht der Bundesminister für Arbeit 
im Benehmen mit dem Bundesminister der 
Justiz. 

(2) Die Kosten der Arbeitsgerichte und der 
Landesarbeitsgerichte trägt das Land, das sie 
errichtet. Die Kosten des Bundesarbeitsgerichts 
trägt der Bund. 

§ 8 

Gang des Verfahrens 

(1) In den Rechtsstreitigkeiten nach 2 
Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und nach 3 findet das 
Urteilsverfahren, in den Fällen des 2 
Abs. 1 Nr. 4 und 5, Abs. 2 und 3 das Be-
schlußverfahren statt. 

(2) Im ersten Rechtszug sind die Arbeits-
gerichte zuständig. 

(3) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte 
findet die Berufung an die Landesarbeits-
gerichte nach Maßgabe des 64 Abs. 1 statt. 

(4) Gegen die Urteile der Landesarbeits-
gerichte findet die Revision an das Bundes-
arbeitsgericht nach Maßgabe des 72 Abs. 1 
statt. 

(5) Gegen die Beschlüsse der Arbeits-
gerichte und ihrer Vorsitzenden im Beschluß-
verfahren findet die Beschwerde an das Lan-
desarbeitsgericht nach Maßgabe des 87 statt. 
(6) Gegen die Beschlüsse der Landesarbeits-

gerichte im Beschlußverfahren findet die 
Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht 
nach Maßgabe des 92 statt. 

9 

Allgemeine Verfahrensvorschriften 
(1) Das Verfahren ist in allen Rechtszügen 

zu beschleunigen. Die Vorschriften des Ge- 



richtsverfassungsgesetzes über Gerichtsferien 
sind nicht anzuwenden. 

(2) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungs-
gesetzes über Zustellungs- und Vollstreckungs-
beamte, über die Aufrechterhaltung der Ord-
nung in der Sitzung, über die Gerichtssprache 
und über Beratung und Abstimmung gelten 
in allen Rechtszügen entsprechend. 

(3) Die Gebührenordnungen für Zeugen 
und Sachverständige und für Gerichtsvoll-
zieher finden Anwendung. Die Gerichtsvoll-
zieher dürfen Gebührenvorschüsse nicht er-
heben. 

(4) Auf den zur Zustellung an die Par-
teien bestimmten Ausfertigungen der Urteile 
und der das Verfahren beendenden Beschlüsse 
im Beschlußverfahren ist zu vermerken, ob 
gegen die Entscheidung ein Rechtsmittel zu-
lässig und bei welchem Gericht, in welcher 
Form und binnen welcher Frist es einzu-
legen ist. 

(5) Die Frist für ein Rechtsmittel beginnt 
nur zu laufen, wenn die Partei nach Absatz 4 
belehrt worden ist. Nach Ablauf eines Jahres, 
von dem Tage der Zustellung der Entschei-
dung an gerechnet, kann das Rechtsmittel 
nicht mehr eingelegt werden. 

10 

Parteifähigkeit 

Parteifähig im arbeitsgerichtlichen Verfah-
ren sind auch Gewerkschaften und Vereini-
gungen von Arbeitgebern sowie Zusammen-
schlüsse solcher Verbände; in den Fällen 
des 5 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 und 3 sind auch 
die nach dem Betriebsverfassungsgesetz und 
den dazu ergangenen Rechtsverordnungen 
beteiligten Personen und Stellen Beteiligte, 
in den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 5 auch die 
beteiligten Vereinigungen von Arbeitneh-
mern oder von Arbeitgebern sowie die 
oberste Arbeitsbehörde des Bundes oder der-
jenigen Länder, auf deren Bereich sich die 
Tätigkeit der Vereinigung erstreckt. 

11 

Prozeßvertretung 

(1) Die Parteien können vor den Arbeits-
gerichten den Rechtsstreit selbst führen oder 
sich vertreten lassen durch Vertreter von 
Gewerkschaften oder von Vereinigungen von 
Arbeitgebern oder von Zusammenschlüssen 

solcher Verbände, wenn diese Personen kraft 
Satzung oder Vollmacht zur Vertretung be-
fugt sind und für den Zusammenschluß, den 
Verband oder deren Mitglieder auftreten und 
nicht neben dieser Vertretung die Tätigkeit 
als Rechtsanwalt ausüben oder, ohne Rechts-
anwalt zu sein, das Verhandeln vor Gericht 
geschäftsmäßig gegen Entgelt betreiben. Vor 
den Arbeitsgerichten sind als Prozeßbevoll-
mächtigte oder Beistände Rechtsanwälte und 
Personen, die das Verhandeln vor Gericht 
geschäftsmäßig betreiben, ausgeschlossen. 
Das Arbeitsgericht kann in Fällen, in denen 
die Wahrung der Rechte der Parteien 
dies notwendig erscheinen läßt, Rechts-
anwälte oder Personen, die das Verhandeln 
vor Gericht geschäftsmäßig betreiben, als 
Prozeßbevollmächtigte zulassen. 

(2) Vor den Landesarbeitsgerichten und 
vor dem Bundesarbeitsgericht müssen die 
Parteien sich durch Rechtsanwälte als Pro-
zeßbevollmächtigte vertreten lassen; zur 
Vertretung berechtigt ist jeder bei einem 
deutschen Gericht zugelassene Rechtsanwalt. 
An ihre Stelle können vor den Landes-
arbeitsgerichten Vertreter von Gewerkschaf-
ten oder von Vereinigungen von Arbeit-
gebern oder von Zusammenschlüssen solcher 
Verbände treten, wenn sie kraft Satzung oder 
Vollmacht zur Vertretung befugt sind und 
der Zusammenschluß, der Verband oder 
deren Mitglieder Partei sind. 

(3) Auf die in Absatz 1 Satz i und Ab-
satz 2 Satz 2 bezeichneten Personen findet 
157 Abs. 1 und 2 der Zivilprozeßordnung 

keine Anwendung. 

11 a 
 Beiordnung eines Rechtsanwalts 

(1) Einer Partei, die außerstande ist, ohne 
Beeinträchtigung des für sie und ihre Familie 
notwendigen Unterhalts die Kosten des Pro-
zesses zu bestreiten, und die nicht durch ein 
Mitglied oder einen Angestellten einer Ge-
werkschaft oder einer Vereinigung von Ar-
beitgebern vertreten werden kann, hat der 
Vorsitzende des Arbeitsgerichts auf ihren 
Antrag einen Rechtsanwalt beizuordnen, 
wenn die Gegenpartei durch einen Rechts-
anwalt vertreten ist. Die Partei ist auf ihr 
Antragsrecht hinzuweisen. 

(2) Die Beiordnung kann unterbleiben, 
wenn sie aus besonderen Gründen nicht er-
forderlich ist, oder wenn die Rechtsverfol-
gung offensichtlich mutwillig ist. 



12 

Gebühren und Auslagen 

(1) 1m Verfahren des ersten Rechtszuges 
wird eine einmalige Gebühr nach dem Werte 
des Streitgegenstandes erhoben. Sie beträgt bei 
einem Streitwert 
bis zu zwanzig DM einschließlich eine DM, 
von mehr als zwanzig DM bis 
zu sechzig DM einschließlich 	zwei DM, 
von mehr als sechzig DM bis zu 
einhundert DM einschließlich drei DM 

und von da ab für jede angefangenen hundert 
DM je drei DM bis zu höchstens fünf-
hundert DM. 

(2) Wird der Rechtsstreit im ersten oder in 
einem höheren Rechtszug durch einen vor dem 
Gericht abgeschlossenen oder dem Gericht mit-
geteilten Vergleich beendet, so werden in die-
sem Rechtszug keine Gebühren erhoben, auch 
wenn eine streitige Verhandlung vorausge-
gangen war. Wird der Rechtsstreit durch Ver-
säumnisurteil oder auf Grund eines An-
erkenntnisses oder einer Zurücknahme der 
Klage beendet und hat keine streitige Ver-
handlung stattgefunden, so wird in diesem 
Rechtszug nur die Hälfte der sonst fälligen 
Gebühren erhoben; bei Beendigung des Rechts-
streits im ersten Rechtszug auf Grund eines 
Anerkenntnisses oder einer Zurücknahme der 
Klage ohne streitige Verhandlung werden 
keine Gebühren erhoben. 

(3) Gebühren und Auslagen werden erst 
fällig, wenn das Verfahren in dem Rechtszug 
beendet oder das Ruhen des Verfahrens an-
geordnet ist. Kostenvorschüsse werden nicht 
erhoben; dies gilt auch für die Zwangsvoll- 
streckung. Schreibgebühren kommen für Ab-
schriften und Ausfertigungen, deren eine Par-
tei zur sachgemäßen Rechtsverfolgung bedarf, 
nicht in Ansatz. 

(4) In den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 4 
und 5, Abs. 2 und 3 sowie des 103 Abs. 3, 
des  108 Abs. 3 und des 109 werden Ge-
bühren und Auslagen nicht erhoben. 

(5) Im übrigen gelten die Vorschriften des 
Gerichtskostengesetzes und der Verordnung 
über Kosten im Bereich der Justizverwaltung 
entsprechend. Bei der Einziehung der Gerichts-
und Verwaltungskosten leisten die Voll-
streckungsbehörden der Justizverwaltung den 
Gerichten für Arbeitssachen Amtshilfe, soweit 
nicht die oberste Landesbehörde eine andere 
Regelung trifft. 

(6) Für die Wertberechnung bei Klagen, die 
das Bestehen oder Nichtbestehen eines Ar-
beitsverhältnisses zum Gegenstand haben, 
ist höchstens der Betrag des für die Dauer 
eines Vierteljahres zu leistenden Arbeits-
entgelts maßgebend. 

13 

Rechtshilfe 

(1) Die Arbeitsgerichte leisten den Gerichten 
für Arbeitssachen Rechtshilfe. ist die Amts-
handlung außerhalb des Sitzes eines Arbeits-
gerichts vorzunehmen, so leistet das Amts-
gericht Rechtshilfe. 

(2) Die Vorschriften des Gerichtsverfassungs-
gesetzes über Rechtshilfe finden entsprechende 
Anwendung. 

Zweiter Teil 
Aufbau der Gerichte für Arbeitssachen 

Erster Abschnitt 

Arbeitsgerichte 

14 

Errichtung 

(1) Die Arbeitsgerichte werden durch die 
oberste Arbeitsbehörde des Landes im Be-
nehmen mit der Landesjustizverwaltung nach 
Anhörung der Gewerkschaften und Ver- 
einigungen von Arbeitgebern, die für das 
Arbeitsleben im Landesgebiet wesentliche 
Bedeutung haben, errichtet. 

(2) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes 
kann im Benehmen mit der Landesjustiz-
verwaltung anordnen, daß außerhalb des 
Sitzes eines Arbeitsgerichts Zweigstellen er-
richtet oder Gerichtstage abgehalten werden. 

15 

Verwaltung und Dienstaufsicht 

(1) Die Geschäfte der Verwaltung und 
Dienstaufsicht führt die oberste Arbeits-
behörde des Landes im Benehmen mit der 
Landesjustizverwaltung. Vor Erlaß allgemei-
ner Anordnungen, die die Verwaltung und 
Dienstaufsicht betreffen, soweit sie nicht rein 
technischer Art sind, sind die in 14 Abs. 1 
genannten Verbände zu hören. 



(2) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes  
kann im Benehmen mit der Landesjustizver-
waltung Geschäfte der Verwaltung und  
Dienstaufsicht dem Präsidenten des Landes-
arbeitsgerichts oder dem Vorsitzenden des  
Arbeitsgerichts oder, wenn mehrere Vor-
sitzende vorhanden sind, einem von ihnen  
übertragen.  

16  

Zusammensetzung  

(1) Das Arbeitsgericht besteht aus der er-
forderlichen Zahl von Vorsitzenden und Ar-
beitsrichtern. Die Arbeitsrichter werden je zur  
Hälfte aus den Kreisen der Arbeitnehmer und  
der Arbeitgeber entnommen.  

(2) Jede Kammer des Arbeitsgerichts wird  
in der Besetzung mit einem Vorsitzenden  
und je einem Arbeitsrichter aus Kreisen der  
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig. In  
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zwischen  
Tarifvertragsparteien aus Tarifverträgen  
oder über das Bestehen oder Nichtbestehen  
von Tarifverträgen und in den Fällen des  
2 Abs 1 Nr. 5 wird die  Kammer  in  der  Be

-

setzung mit einem Vorsitzenden und je zwei  
Arbeitsrichtern aus den Kreisen der Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber tätig.  

17  

Bildung von Kammern  

(1) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes  
bestimmt im Benehmen mit der Landesjustiz-
verwaltung die Zahl der Kammern nach An-
hörung der in 14 Abs. 1 genannten Ver-
bände.  

(2) Soweit ein Bedürfnis besteht, können  
Fachkammern für die Streitigkeiten be-
stimmter Berufe und Gewerbe und bestimm-
ter Gruppen von Arbeitnehmern gebildet  
werden. Über die Bildung entscheidet die  
oberste Arbeitsbehörde des Landes im Be-
nehmen mit der Landesjustizverwaltung nach  
Anhörung der in  14 Abs. 1 genannten Ver-
bände.  

(3) Die Zuständigkeit einer Fachkammer  
kann durch die oberste Arbeitsbehörde des  
Landes im Benehmen mit der Landesjustiz-
verwaltung nach Anhörung der in 14  
Abs. 1 genannten Verbände auf die Bezirke  
anderer Arbeitsgerichte oder Teile von ihnen  
erstreckt werden.  

18  

Ernennung der Vorsitzenden  

(1) Die Vorsitzenden werden von der nach  
Landesrecht zuständigen Stelle im Benehmen  
mit der obersten Arbeitsbehörde des Landes  
und der Landesjustizverwaltung auf Vor-
schlag eines Ausschusses ernannt.  

(2) Der Ausschuß besteht aus:  
1. den beiden dienstältesten, bei gleichem  
Dienstalter der Geburt nach ältesten Prä-
sidenten oder Vorsitzenden der Landes-
arbeitsgerichte,  

2. den beiden dienstältesten, bei gleichem  
Dienstalter der Geburt nach ältesten Ar-
beitsgerichtsvorsitzenden,  

3. je zwei Vertretern der in 14 Abs. 1 ge-
nannten Gewerkschaften und Vereinigun-
gen von Arbeitgebern.  

(3) Die Vorsitzenden müssen besondere  
Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebie-
ten des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens  
besitzen. Zum Vorsitzenden kann nur er-
nannt werden, wer die Fähigkeit zum Rich-
t eramt im Sinne  des Gerichtsverfassungs-
gesetzes besitzt oder wer sich durch längere,  
mindestens fünfjährige Tätigkeit in der Be-
ratung arbeitsrechtlicher Angelegenheiten  
und in der Vertretung vor Arbeitsgerichten  
umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im  
Arbeitsrecht erworben hat.  

(4) Die Vorsitzenden werden mindestens  
für ein Jahr ernannt. Nach dreijähriger  
Amtsdauer können sie nur als auf Lebenszeit  
ernannte Richter weiterverwendet werden.  
Für die Ernennung auf Lebenszeit gelten die  
Absätze 1 und 2 entsprechend. Vorsitzende,  
die sich bewährt haben, sollen auf Lebenszeit  
weiterverwendet werden.  

(5) Die Vorsitzenden sind vor ihrem Dienst-
antritt durch die oberste Arbeitsbehörde des  
Landes auf die Erfüllung der Obliegenheiten  
ihres Amtes eidlich zu verpflichten, falls sie  
nicht bereits als Richter vereidigt sind.  

(6) Die von der Gesetzgebung festgesetzten  
Altersgrenzen, bei deren Erreichung Richter in  
den Ruhestand treten, gelten auch für die Vor-
sitzenden der Arbeitsgerichte.  

(7) Die Vorschriften des Gerichtsverfas- 
sungsgesetzes über die Bestellung von Hilfs

-

richtern sind entsprechend anwendbar. Die  
Bestellung soll jedoch den Zeitraum von drei  
Monaten nicht überschreiten.  
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Rechtliche Stellung der Vorsitzenden 

(1) Die Vorsitzenden sind Richter mit den 
Rechten und Pflichten der Richter der ordent-
lichen Gerichte. Soweit sie auf Zeit ernannt 
sind, haben sie diese Rechte und Pflichten für 
die Dauer ihres Amtes. Im übrigen gelten die 
Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes 
über das Richteramt entsprechend, soweit die-
ses Gesetz nichts anderes bestimmt. 

(2) Werden auf Lebenszeit ernannte Be-
amte des Bundes oder eines Landes zu Vor-
sitzenden auf Zeit (18 Abs. 4) ernannt, so 
ruhen während der Dauer dieses Amtes ihre 
Rechte und Pflichten aus dem Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit. Nach Ablauf der 
Amtszeit als Vorsitzende sind sie in eine ihrer 
früheren dienstlichen Stellung gleichwertige 
Stellung zu übernehmen. Die Amtszeit als 
Vorsitzender wird als Dienstzeit im Bund 
oder Land angerechnet. 
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Berufung der Arbeitsrichter 

(1) Die Arbeitsrichter werden von der 
obersten Arbeitsbehörde des Landes im Be-
nehmen mit dem Präsidenten des Landes-
arbeitsgerichts auf die Dauer von vier Jahren 
berufen. Sie sind in angemessenem Verhältnis 
unter billiger Berücksichtigung der Minder-
heiten aus den Vorschlagslisten zu entnehmen, 
die der obersten Arbeitsbehörde des Landes 
von den im Gerichtsbezirk bestehenden Ge-
werkschaften und Vereinigungen von Arbeit-
gebern sowie von den in 22 Abs. 2 Nr. 2 
bezeichnetenKörperschaften eingereicht werden. 

(2) Die Arbeitsrichter sind vor ihrer Dienst-
leistung durch den Vorsitzenden auf die Er-
füllung der Obliegenheiten ihres Amtes eid-
lich zu verpflichten. Über die Verpflichtung 
ist eine Niederschrift aufzunehmen. 
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Voraussetzungen für die Berufung 
als Arbeitsrichter 

(1) Als Arbeitsrichter sind Personen zu be-
rufen, die das fünfundzwanzigste Lebensjahr 
vollendet haben. Es sollen nur Personen be-
rufen werden, die im Bezirke des Arbeits-
gerichts seit mindestens einem Jahr als Arbeit-
nehmer oder Arbeitgeber tätig sind. 

(2) Das Amt eines Arbeitsrichters können 
nur Personen bekleiden, die im Besitz der 
bürgerlichen Ehrenrechte und des Wahlrechts 
zum Deutschen Bundestag sind, denen die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht aberkannt ist, gegen die kein Hauptver-
fahren wegen eines Verbrechens oder Ver-
gehens eröffnet ist, das die Aberkennung der 
bürgerlichen Ehrenrechte oder der Fähigkeit, 
öffentliche Ämter zu bekleiden, zur Folge 
haben kann, und die nicht infolge gericht-
licher Anordnung in der Verfügung über ihr 
Vermögen beschränkt sind. 

(3) Beamte und Angestellte eines Gerichts 
für Arbeitssachen dürfen nicht als Arbeits-
richter berufen werden. 

(4) Niemand darf zugleich Arbeitsrichter 
der Arbeitnehmerseite und der Arbeitgeber-
seite sein. 

(5) Wird das Fehlen einer Voraussetzung 
für die Berufung nachträglich bekannt oder 
fällt eine Voraussetzung nachträglich fort, so 
ist der Arbeitsrichter seines Amtes zu ent-
heben. Über die Enthebung entscheidet die 
Erste Kammer des Landesarbeitsgerichts auf 
Antrag der obersten Arbeitsbehörde des 
Landes. Vor der Entscheidung ist der Arbeits-
richter zu hören. Die Entscheidung ist end-
gültig. 
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Arbeitsrichter aus Kreisen der Arbeitgeber 
(1) Arbeitsrichter aus Kreisen der Arbeit-

geber kann auch sein, wer vorübergehend oder 
regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahres 
keine Arbeitnehmer beschäftigt. 

(2) Für die Berufung zum Arbeitsrichter 
gelten als Arbeitgeber auch: 
1. bei Betrieben einer juristischen Person oder 
einer Personengesamtheit Personen, die 
kraft Gesetzes, Satzung oder Gesellschafts-
vertrags allein oder als Mitglieder des Ver-
tretungsorgans zur Vertretung der juristi-
schen Person oder der Personengesamtheit 
berufen sind; 

2. bei dem Bunde, den Ländern, den Gemein-
den, den Gemeindeverbänden und anderen 
Körperschaften des öffentlichen Rechts 
nichtrichterliche Beamte und Angestellte 
nach näherer Anordnung der zuständigen 
obersten Bundes- oder Landesbehörde. 

(3) Den Arbeitgebern stehen für die Be-
rufung zum Arbeitsrichter Mitglieder und 



Angestellte von Vereinigungen von Arbeit-
gebern sowie Vorstandsmitglieder und An-
gestellte von Zusammenschlüssen solcher 
Vereinigungen gleich, wenn diese Personen 
kraft Satzung oder Vollmacht zur Vertre-
tung befugt sind. 
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Arbeitsrichter aus Kreisen der 
Arbeitnehmer 

(1) Arbeitsrichter aus Kreisen der Arbeit-
nehmer kann auch sein, wer arbeitslos ist. 

(2) Den Arbeitnehmern stehen für die Be-
rufung als Arbeitsrichter Mitglieder und An-
gestellte von Gewerkschaften sowie Vorstands-
mitglieder und Angestellte von Zusammen-
schlüssen von Gewerkschaften gleich, wenn 
diese Personen kraft Satzung oder Vollmacht 
zur Vertretung befugt sind. 
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Ablehnung und Niederlegung 
des Arbeitsrichteramtes 

(1) Das Amt des Arbeitsrichters kann ab-
lehnen oder niederlegen: 

1. wer das fünfundsechzigste Lebensjahr voll-
endet hat; 

2. wer durch Krankheit oder Gebrechen be-
hindert ist, das Amt ordnungsgemäß aus-
zuüben; 

3. wer durch ehrenamtliche Tätigkeit für die 
Allgemeinheit so in Anspruch genommen 
ist, daß ihm die Übernahme des Amtes 
nicht zugemutet werden kann; 

4. wer in den acht der Berufung vorhergehen-
den Jahren als Beisitzer bei einem Gericht 
für Arbeitssachen tätig gewesen ist; 

5. wer glaubhaft macht, daß ihm wichtige 
Gründe, insbesondere die Fürsorge für seine 
Familie, die Ausübung des Amtes in be-
sonderem Maße erschweren. 

(2) Ober die Berechtigung zur Ablehnung 
oder Niederlegung entscheidet die oberste 
Arbeitsbehörde des Landes im Benehmen mit 
dem Präsidenten des Landesarbeitsgerichts. Die 
Entscheidung ist endgültig. 
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Stellung der Arbeitsrichter 

(1) Das Amt des Arbeitsrichters ist ein 
Eh renamt. 

(2) Die Arbeitsrichter erhalten eine an-
gemessene Entschädigung für den ihnen aus 
der Wahrnehmung ihres Amtes erwachsen-
den Verdienstausfall und Aufwand sowie Er-
satz der Fahrkosten. Die nähere Regelung 
trifft der Bundesminister für Arbeit durch 
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister der Justiz nach An-
honing  der Gewerkschaften und Vereinigun-
gen von Arbeitgebern, die für das Arbeits-
leben des Bundesgebiets wesentliche Bedeu-
tung haben. Die Rechtsverordnung bedarf 
der Zustimmung des Bundesrates. 

(3) Die Entschädigung und die erstattungs-
fähigen Fahrkosten setzt der Vorsitzende des 
Arbeitsgerichts im Einzelfalle endgültig fest. 
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Schutz der Arbeitsrichter 

(1) Niemand darf in der Übernahme oder 
Ausübung des Amtes als Arbeitsrichter be-
schränkt oder wegen der Übernahme oder 
Ausübung des Amtes benachteiligt werden. 

(2) Wer den Vorschriften des Absatzes 1 
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe, in 
schweren Fällen mit Gefängnis bis zu einem 
Jahr bestraft, wenn nicht nach anderen Ge-
setzen eine schwerere Strafe verwirkt ist. 
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Amtsenthebung der Arbeitsrichter 

Ein Arbeitsrichter ist seines Amtes zu ent-
heben, wenn er seine Amtspflicht grob ver-
letzt; 21 Abs. 5 Sätze 2 bis 4 gelten ent-
sprechend. 
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Ordnungsstrafen gegen Arbeitsrichter 

Die Erste Kammer des Landesarbeits-
gerichts kann auf Antrag des Vorsitzenden 
des Arbeitsgerichts gegen einen Arbeits-
richter, der sich der Erfüllung seiner 
Pflichten entzieht, insbesondere ohne ge-
nügende Entschuldigung nicht oder nicht 
rechtzeitig zu den Sitzungen erscheint, eine 
Ordnungsstrafe in Geld verhängen. Vor dem 
Antrag hat der Vorsitzende des Arbeits-
gerichts den Arbeitsrichter zu hören. Die 
Entscheidung ist endgültig. 
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Ausschuß der Arbeitsrichter 

(1) Bei jedem Arbeitsgericht mit mehr als 
einer Kammer wird ein Ausschuß der Arbeits-
richter gebildet. Er besteht aus mindestens je 
drei Arbeitsrichtern aus den Kreisen der Ar-
beitnehmer und der Arbeitgeber in gleicher 
Zahl, die von den Arbeitsrichtern aus den 
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber 
in getrennter 'Wahl  gewählt werden. Der Aus-
schuß tagt unter der Leitung des aufsicht-
führenden oder, wenn ein solcher nicht vor-
handen oder verhindert ist, des dienstältesten 
Vorsitzenden des Arbeitsgerichts. 

(2) Der Ausschuß ist vor der Bildung von 
Kammern, vor der Geschäftsverteilung, vor 
der Verteilung der  Arbeitsrichter auf die 
Kammern und vor der Aufstellung der Listen 
über die Heranziehung der Arbeitsrichter zu 
den Sitzungen mündlich oder schriftlich zu 
hören. Er kann den Vorsitzenden des Arbeits-
gerichts und den die Verwaltung und Dienst-
aufsicht führenden Stellen (15) Wünsche der 
Arbeitsrichter übermitteln. 
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Geschäftsverteilung, Besetzung der Kammern 
und Fachkammern 

(1) Vor Beginn des Geschäftsjahres werden 
die Geschäfte auf die einzelnen Kammern ver-
teilt sowie die Vorsitzenden und die Arbeits-
richter den einzelnen Kammern zugeteilt. Die 
Vorsitzenden und die Arbeitsrichter können 
mehreren Kammern angehören. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Anord-
nungen trifft das Päsidium. Das Präsidium 
besteht aus dem aufsichtführenden Vor-
sitzenden sowie den beiden dienstältesten, bei 
gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten. 
Vorsitzenden; es entscheidet mit Stimmen-
mehrheit. 

(3) Bei den mit weniger als drei Vorsitzen-
den besetzten Arbeitsgerichten werden die in 
Absatz 1 bezeichneten Anordnungen durch 
den Vorsitzenden oder, wenn zwei Vor-
sitzende bestellt sind, im Einvernehmen der 
Vorsitzenden getroffen. Einigen sich die Vor-
sitzenden nicht, so entscheidet das Präsidium 
des Landesarbeitsgerichts oder, soweit ein 

solches nicht besteht, der Präsident des Landes-
arbeitsgerichts. 

(4) Im übrigen gelten die 63 bis 67 des 
Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend. 

(5) Die Arbeitsrichter einer Fachkammer 
sollen aus den Kreisen der Berufe, Gewerbe 
oder Gruppen entnommen werden, für die 
die Fachkammer gebildet ist. Wird die Zu-
ständigkeit einer Fachkammer gemäß 17 
Abs. 3 erstreckt, so sollen die Arbeitsrichter 
dieser Kammer aus den Arbeitsrichtern der-
jenigen Arbeitsgerichte entnommen werden, 
für deren Bezirk die Kammer zuständig ist. 
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Heranziehung der Arbeitsrichter 

Die Arbeitsrichter sollen zu den Sitzungen 
nach der Reihenfolge einer Liste herangezogen 
werden, die der Vorsitzende vor Beginn des 
Geschäftsjahres oder vor Beginn der Amtszeit 
neu berufener Arbeitsrichter gemäß 29 
Abs. 2 aufstellt. 
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(entfällt) 

Zweiter Abschnitt 

Landesarbeitsgerichte 
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Errichtung 

Die Landesarbeitsgerichte werden durch 
die oberste Arbeitsbehörde des Landes im 
Benehmen mit der Landesjustizverwaltung 
nach Anhörung der in 14 Abs. 1 genannten 
Verbände errichtet. 
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Verwaltung und Dienstaufsicht 

(1) Die Geschäfte der Verwaltung und 
Dienstaufsicht führt die oberste Arbeits-
behörde des Landes im Benehmen mit der 
Landesjustizverwaltung: 15 Abs. 1 Satz 2 
gilt entsprechend. 

(2) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes 
kann im Benehmen mit der Landesjustizver-
waltung Geschäfte der Verwaltung und 
Dienstaufsicht dem Präsidenten des Landes-
arbeitsgerichts übertragen. 
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Zusammensetzung, Bildung von Kammern  

(1) Das Landesarbeitsgericht besteht aus  
dem Präsidenten, der erforderlichen Zahl von  
weiteren Vorsitzenden und von Landesarbeits-
richtern. Die Landesarbeitsrichter werden je  
zur Hälfte aus den Kreisen der Arbeitnehmer  
und der Arbeitgeber entnommen.  

(2) Jede Kammer des Landesarbeit sgerichts  
wird in der Besetzung mit einem Vorsitzenden  
und je einem Landesarbeitsrichter aus den  
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeit-
geber tätig; 16 Abs. 2 Satz 2 gilt entspre-
chend.  
(3) Die oberste Arbeitsbehörde des Landes  

bestimmt die Zahl der Kammern im Beneh-
men mit der Landesjustizverwaltung. 17  
gilt entsprechend.  

3 6  

Vorsitzen de  

(1) Der Präsident und die weiteren Vor-
sitzenden werden von der nach Landesrecht  
zuständigen Stelle auf Vorschlag der  
obersten Arbeitsbehörde des Landes im Be-
nehmen mit der Landesjustizverwaltung nach  
Anhörung der in  14 Abs. 1 genannten Ver

-

bände als Richter auf Lebenszeit ernannt. Sie  
müssen die Befähigung zum Richteramt im  
Sinne des Gerichtsverfassungsgesetzes be-
sitzen. Die Richter müssen besondere Kennt-
nisse und Erfahrungen auf den Gebieten des  
Arbeitsrechts und des Arbeitslebens besitzen.  
18 Abs. 5 und 6 und 19 Abs. 1 Sätze 1  

und 3 gelten entsprechend.  
(2) Zu Hilfsrichtern dürfen nur auf Lebens-

zeit ernannte Richter berufen werden; 18  
Abs. 7 gilt entsprechend. 
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Landesarbeitsrichter  
(1) Die Landesarbeitsrichter müssen das  

dreißigste Lebensjahr vollendet haben und  
sollen mindestens vier Jahre Beisitzer eines  
Gerichts für Arbeitssachen gewesen sein.  

(2) Im übrigen gelten für die Berufung und  
Stellung der Landesarbeitsrichter sowie für die  
Amtsenthebung die 20 bis 28 entsprechend.  
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Ausschuß der Landesarbeitsrichter  

Bei jedem Landesarbeitsgericht wird ein Aus

-

schuß der Landesarbeitsrichter gebildet. Die  

Vorschriften des 29 Abs. 1 Sätze 2 und 3  
und Abs. 2 gelten entsprechend.  
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Geschäftsverteilung, Besetzung der Kammern  

(1) Vor Beginn des Geschäftsjahres werden  
die Geschäfte auf die einzelnen Kammern ver-
teilt sowie die Vorsitzenden und die Landes-
arbeitsrichter den einzelnen Kammern zuge-
teilt. Die Vorsitzenden und die Landesarbeits-
richter können mehreren Kammern angehören.  

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Anordnun-
gen trifft das Präsidium. Das Präsidium be-
steht aus dem Präsidenten und den beiden  
dienstältesten, bei gleichem Dienstalter der  
Geburt nach ältesten Vorsitzenden; es ent-
scheidet mit Stimmenmehrheit.  

(3) Bei den mit weniger als drei Vorsitzen-
den besetzten Landesarbeitsgerichten werden  
die in Absatz 1 bezeichneten Anordnungen  
durch den Präsidenten, soweit ein zweiter  
Vorsitzender vorhanden ist, im Benehmen 

 mit diesem getroffen.  

(4) Im übrigen gelten die 63 bis 67 des  
Gerichtsverfassungsgesetzes entsprechend.  

(5) Die Landesarbeitsrichter sollen zu den  
Sitzungen nach der Reihenfolge einer Liste  
herangezogen werden, die der Vorsitzende  
vor Beginn des Geschäftsjahres oder vor Be-
ginn der Amtszeit neu berufener Landes-
arbeitsrichter gemäß 38 Satz 2 aufstellt.  

Dritter Abschnitt  

Bundesarbeitsgericht  

40  

Errichtung  

(1) Das Bundesarbeitsgericht hat seinen Sitz  
in Kassel.  

(2) Die Geschäfte der Verwaltung und  
Dienstaufsicht führt der Bundesminister für  
Arbeit im Benehmen mit dem Bundes-
minister der Justiz. Der Bundesminister für  
Arbeit kann im Benehmen mit dem Bundes-
minister der Justiz Geschäfte der Verwal-
tung und Dienstaufsicht auf den Präsiden-
ten des Bundesarbeitsgerichts übertragen.  
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Zusammensetzung, Senate 

(1) Das Bundesarbeitsgericht besteht aus 
dem Präsidenten, der erforderlichen Zahl von 
Senatspräsidenten, von Bundesrichtern als 
berufsrichterlichen Beisitzern sowie von Bun-
desarbeitsrichtern als nichtberufsrichterlichen 
Beisitzern. Die Bundesarbeitsrichter werden 
je zur Hälfte aus den Kreisen der Arbeitneh-
mer und der Arbeitgeber entnommen. 

(2) Jeder Senat wird in der Besetzung mit 
einem Vorsitzenden, zwei Bundesrichtern und 
ie einem Bundesarbeitsrichter aus den Kreisen 
der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber tätig. 

(3) Die Zahl der Senate bestimmt der Bun-
desminister für Arbeit im Benehmen mit 
dem Bundesminister der Justiz. 
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Bundesrichter 
(1) Für die Berufung der Berufsrichter 

(41 Abs. 1 Satz 1) gelten die Vorschriften 
des Richterwahlgesetzes. Zuständiger Mi-
nister im Sinne des 1 Abs. 1 des Richter-
wahlgesetzes ist der Bundesminister für Ar-
beit; er entscheidet im Benehmen mit dem 
Bundesminister der Justiz. 

(2) Die zu berufenden Personen müssen zum 
Richteramt im Sinne des Gerichtsverfassungs-
gesetzes befähigt sein, das fünfunddreißigste 
Lebensjahr vollendet haben und besondere 
Kenntnisse und Erfahrungen auf den Gebieten 
des Arbeitsrechts und des Arbeitslebens be-
sitzen. 
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Bundesarbeitsrichter 

(1) Die Bundesarbeitsrichter werden vom 
Bundesminister für Arbeit im Benehmen 
mit dem Präsidenten des Bundesarbeits-
gerichts für die Dauer von vier Jahren be-
rufen. Sie sind im angemessenen Verhältnis 
unter billiger Berücksichtigung der Minder- 
heiten aus den Vorschlagslisten zu entneh-
men, die von den in 25 Abs. 2 genannten 
Verbänden sowie von den in 22 Abs. 2 
Nr. 2 bezeichneten Körperschaften einge-
reicht worden sind. 

(2) Die Bundesarbeitsrichter müssen das 
fünfunddreißigste Lebensjahr vollendet 
haben, besondere Kenntnisse und Erfahrun-
gen auf den Gebieten des Arbeitsrechts und 

des Arbeitslebens besitzen und mindestens 
vier Jahre Beisitzer eines Gerichts für Ar-
beitssachen gewesen sein. Sie sollen längere 
Zeit in Deutschland als Arbeitnehmer oder 
als Arbeitgeber tätig gewesen sein. 

(3) Für die Berufung, Stellung und Heran-
ziehung der Bundesarbeitsrichter gelten im 
übrigen die Vorschriften des 20 Abs. 2, der 

21 bis 28 und des 31 entsprechend mit 
der Maßgabe, daß die in 21 Abs. 5, 27 
Satz 2 und 28 Sätze 3 und 4 bezeichneten 
Entscheidungen durch den Ersten Senat des 
Bundesarbeitsgerichts getroffen werden. 
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Geschäftsverteilung, Besetzung der Senate 

(1) Vor Beginn des Geschäftsjahres werden 
die Geschäfte auf die einzelnen Senate ver-
teilt sowie die Bundesrichter (42) und die 
Bundesarbeitsrichter (43) den einzelnen 
Senaten und dem Großen Senat zugeteilt. 
Die Bundesrichter und die Bundesarbeitsrich-
ter können mehreren Senaten angehören. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Anord-
nungen trifft das Präsidium. Vor den An-
ordnungen sind je die beiden der Geburt 
nach ältesten Bundesarbeitsrichter aus den 
Kreisen der Arbeitnehmer und der Arbeit

-

geber zu hören. Das Präsidium besteht aus 
dem Präsidenten, den Senatspräsidenten und 
dem dienstältesten, bei gleichem Dienstalter 
dem der Geburt nach ältesten Bundesrichter. 
Die 63 bis 67 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes gelten entsprechend. 

(3) Der Geschäftsgang wird durch eine 
Geschäftsordnung geregelt, die das Präsidium 
beschließt; sie bedarf der Bestätigung durch 
den Bundesrat. Absatz 2 Satz 2 gilt ent-
sprechend. 
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Großer Senat 

(1) Beim Bundesarbeitsgericht wird ein 
Großer Senat gebildet, der aus dem Präsiden-
ten, dem dienstältesten Senatspräsidenten, 
vier Bundesrichtern und je zwei Bundes-
arbeitsrichtern aus den Kreisen der Arbeit-
nehmer und der Arbeitgeber besteht. 

(2) Will in einer Rechtsfrage ein Senat 
von der Entscheidung eines anderen Senats 
oder des Großen Senats abweichen, so ist 
über die streitige Rechtsfrage eine Entschei-
dung des Großen Senats herbeizuführen. Der 



erkennende Senat kann in einer Frage von 
grundsätzlicher Bedeutung die Entscheidung 
des Großen Senats herbeiführen, wenn nach 
seiner Auffassung die Fortbildung des Rechts 
oder die Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung es erfordern. 

(3) Den Vorsitz im Großen Senat führt 
der Präsident, im Verhinderungsfalle sein 
Stellvertreter. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
132 Abs. 5 Satz 2 und 138 Abs. 1, 3 

und 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes gelten 
sinngemäß. 

Dritter Teil 

Verfahren vor den Gerichten 
für Arbeitssachen 

Erster Abschnitt 

Urteilsver fahren 

Erster Unterabschnitt 
Erster Rechtszug 

46 

Grundsatz 

(1) Das Urteilsverfahren findet in den in 
2 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und in 3 bezeich-

neten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten An-
wendung. 

(2) Für das Urteilsverfahren des ersten 
Rechtszugs gelten die Vorschriften der Zivil-
prozeßordnung über das Verfahren vor den 
Amtsgerichten entsprechend, soweit dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmt. Die Vor-
schriften über den Urkunden- und Wechsel-
prozeß, über die Entscheidung ohne münd-
liche Verhandlung und über das Schiedsurteil 
finden keine Anwendung. 

(3) Die Vorschriften über die Wahrneh-
mung richterlicher Geschäfte bei den ordent-
lichen Gerichten durch Rechtspfleger gelten 
entsprechend. Die danach zulässige Entlastung 
der Richter des einzelnen Gerichts bedarf 
einer Anordnung des Präsidiums des Landes-
arbeitsgerichts; 39 Abs. 3 gilt entsprechend. 
Als Rechtspfleger können nur Beamte be-
stellt werden, die die Prüfung für den ge-
hobenen Justizdienst oder für den gehobenen 
Dienst bei der Arbeitsgerichtsbarkeit bestan-
den haben. 
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Sondervorschriften über Ladung und 
Einlassung 

(1) Wohnt die beklagte Partei am Sitz des 
Arbeitsgerichts, so muß die Klage mindestens 
am zweiten Tage vor dem Termin zugestellt 
sein. Das gleiche gilt für die Ladungen. 

(2) Eine Aufforderung an den Beklagten, 
sich auf die Klage schriftlich zu äußern, er-
folgt in der Regel nicht. 

48 

Sachliche und örtliche Zuständigkeit 

(1) Die Vorschriften des 11 der Zivil-
prozeßordnung über die bindende Wirkung 
der rechtskräftigen Entscheidung, durch die 
ein Gericht sich für sachlich unzuständig er-
klärt hat, und des 276 der Zivilprozeßord-
nung über die Verweisung des Rechtsstreits 
an das örtlich oder sachlich zuständige Ge-
richt finden auf das Verhältnis der Arbeits-
gerichte und der ordentlichen Gerichte zu-
einander entsprechende Anwendung. 

(2) Für Streitigkeiten aus einem Arbeits-
verhältnis und aus Verhandlungen über die 
Eingehung eines Arbeitsverhältnisses, das 
sich nach einem Tarifvertrag bestimmt, 
können unbeschadet der Vorschriften der 
SS  38 bis 40 der Zivilprozeßordnung die 
Parteien des Tarifvertrages im Tarifvertrag 
die Zuständigkeit eines an sich örtlich unzu-
ständigen Arbeitsgerichts festlegen. 

49 

Ablehnung von Gerichtspersonen 

(1) Über die Ablehnung von Gerichtsper-
sonen entscheidet die Kammer des Arbeits-
gerichts. 

(2) Wird sie durch das Ausscheiden des 
abgelehnten Mitgliedes beschlußunfähig, so 
entscheidet das Landesarbeitsgericht. 

(3) Gegen den Beschluß findet hin Rechts-
mittel statt. 

50 

Zustellung 

(1) Die Urteile werden von Amts wegen 
zugestellt. 

(2) Die Vorschriften des 183 Abs. 2 und 
des 212 a der Zivilprozeßordnung finden 



entsprechende Anwendung auf die nach 11 
zur Prozeßvertretung zugelassenen Vertreter 
von Gewerkschaften und von Vereinigungen 
von Arbeitgebern sowie von Zusammen-
schlüssen solcher Verbände. 

51 

Persönliches Erscheinen der Parteien 

(1) Der Vorsitzende kann das persönliche 
Erscheinen der Parteien in jeder Lage des 
Rechtsstreits anordnen. Im übrigen finden 
die Vorschriften des 141 Abs. 2 und 3 
der Zivilprozeßordnung entsprechende An-
wendung. 

(2) Der Vorsitzende kann die Zulassung 
eines Prozeßbevollmächtigten ablehnen, wenn 
die Partei trotz Anordnung ihres persön-
lichen Erscheinens unbegründet ausgeblieben 
ist und hierdurch der Zweck der Anordnung 
vereitelt wird. 141 Abs. 3 Sätze 2 und 3 
der Zivilprozeßordnung findet entsprechende 
Anwendung. 

52 

Öffentlichkeit 

Die Verhandlungen vor dem erkennenden 
Gericht einschließlich der Beweisaufnahme 
und der Verkündung der Entscheidung ist 
öffentlich. Das Arbeitsgericht kann die 
Öffentlichkeit für die Verhandlung oder für 
einen Teil der Verhandlung ausschließen, 
wenn durch die Öffentlichkeit eine Gefähr-
dung der öffentlichen Ordnung, insbesondere 
der Staatssicherheit, oder eine Gefährdung 
der Sittlichkeit zu besorgen ist, oder wenn 
eine Partei den Ausschluß der Öffentlichkeit 
beantragt, weil Betriebs-, Geschäfts- oder Er-
findungsgeheimnisse zum Gegenstand der 
Verhandlung oder der Beweisaufnahme ge-
macht werden. Im Güteverfahren kann es 
die Öffentlichkeit auch aus Zweckmäßig-
keitsgründen ausschließen. Die Vorschriften 
der 173 bis 175 des  Gerichtsverfassungs-
gesetzes finden entsprechende Anwendung. 

53 

Befugnisse des Vorsitzenden und der Arbeits
-

richter 

(1) Die nicht auf Grund einer mündlichen 
Verhandlung ergehenden Beschlüsse und Ver-
fügungen erläßt, soweit nichts anderes be-
stimmt ist, der Vorsitzende allein. Ent-
sprechendes gilt für Amtshandlungen auf 
Grund eines Rechtshilfeersuchens. 

(2) Im übrigen gelten für die Befugnisse 
des Vorsitzenden und der Arbeitsrichter die 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung über 
das landgerichtliche Verfahren entsprechend. 

54 
Güteverfahren 

(1) Die mündliche Verhandlung be-
ginnt mit einer Verhandlung vor dem Vor-
sitzenden zum Zwecke der gütlichen Eini-
gung der Parteien (Güteverhandlung). Der 
Vorsitzende hat zu diesem Zwecke das ge-
samte Streitverhältnis mit den Parteien unter 
freier Würdigung aller Umstände zu erör-
tern. Zur Aufklärung des Sachverhalts kann 
er alle Handlungen vornehmen, die sofort er-
folgen können. Eidliche Vernehmungen sind 
jedoch ausgeschlossen. 

(2) Das Ergebnis der Güteverhandlung, 
insbesondere der Abschluß eines Vergleichs, 
ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

55 
Verhandlung vor dem Vorsitzenden 

(1) Erscheint eine Partei in der Gütever-
handlung nicht oder ist die Güteverhandlung 
erfolglos, so schließt sich die weitere Ver-
handlung unmittelbar an; falls dem Hinde-
rungsgründe entgegenstehen, soll sie binnen 
drei Tagen stattfinden. 

(2) Der Vorsitzende entscheidet allein, 
wenn das Urteil ohne streitige Verhandlung 
auf Grund Versäumnisses, eines Anerkennt-
nisses, einer Zurücknahme der Klage oder 
eines Verzichts einer Partei ergeht oder wenn 
die Entscheidung in der an die Güteverhand-
lung sich unmittelbar anschließenden Ver-
handlung erfolgen kann und die Parteien sie 
übereinstimmend beantragen. Dieser Antrag 
ist in die Niederschrift aufzunehmen. 

(3) Erscheinen beide Parteien zur Güte-
verhandlung nicht, so ist ein Termin zur 
streitigen Verhandlung zu bestimmen. Die 
Vorschriften des Absatzes 2 finden in diesen 
Fällen auf die erste Verhandlung Anwen-
dung. 

56 

Vorbereitung der streitigen Verhandlung 

Der Vorsitzende hat die streitige Verhand-
lung so vorzubereiten, daß sie möglichst in 
einem Termin zu Ende geführt werden kann. 



Zu diesem Zwecke soll er, soweit es sachdien-
lich erscheint, insbesondere die Ladung von 
Zeugen und Sachverständigen veranlassen, 
amtliche Äußerungen herbeiführen, schrift-
liche Unterlagen beiziehen und das persön-
liche Erscheinen der Parteien anordnen. Von 
diesen Maßnahmen soll er die Parteien be-
nachrichtigen. 

57 

Verhandlung vor der Kammer 

(1) Die Verhandlung ist möglichst in einem 
Termin zu Ende zu führen. Ist das nicht 
durchführbar, insbesondere weil eine Beweis-
aufnahme nicht sofort stattfinden kann, so 
ist der Termin zur weiteren Verhandlung, 
die sich alsbald anschließen soll, sofort zu ver-
künden. 

(2) Die gütliche Erledigung des Rechts-
streits soll während des ganzen Verfahrens 
angestrebt werden. 

58 

Beweisaufnahme 

(1) Soweit die Beweisaufnahme am Sitz 
des Arbeitsgerichts möglich ist, erfolgt sie 
vor der Kammer. Erfolgt sie nicht am Sitz, 
aber im Bezirk des Arbeitsgerichts, so kann 
sie unbeschadet der Vorschriften des 13 
dem Vorsitzenden übertragen werden. 

(2) Zeugen und • Sachverständige werden 
nur beeidigt, wenn die Kammer dies im Hin-
blick auf die Bedeutung des Zeugnisses für 
die Entscheidung des Rechtsstreits für not-
wendig erachtet. In den Fällen des 377 
Abs. 3 und 4 der Zivilprozeßordnung ist die 
eidesstattliche Versicherung nur erforderlich, 
wenn die Kammer sie aus dem gleichen 
Grunde für notwendig hält. 

59 

Versäumnisverfahren 

Gegen ein Versäumnisurteil kann eine 
Partei, gegen die das Urteil ergangen ist, bin-
nen einer Notfrist von drei Tagen nach sei-
ner Zustellung Einspruch einlegen. Der Ein- 
spruch wird beim Arbeitsgericht schriftlich 
oder durch Abgabe einer Erklärung zur Nie-
derschrift der Geschäftsstelle eingelegt. Hier-
auf ist die Partei zugleich mit der Zustellung 
des Urteils schriftlich hinzuweisen. 345 der 
Zivilprozeßordnung bleibt unberührt. 

60 

Verkündung des Urteils 

(1) Zur Verkündung des Urteils kann ein 
besonderer Termin nur bestimmt werden, 
wenn die sofortige Verkündung in dem Ter-
min, auf Grund dessen es erlassen wird, aus 
besonderen Gründen nicht möglich ist, ins-
besondere weil die Beratung nicht mehr am 
Tage der Verhandlung stattfinden kann. Der 
Verkündungstermin darf nicht über drei 
Tage hinaus angesetzt werden. Dies gilt auch 
dann, wenn ein Urteil nach Lage der Akten 
erlassen wird. 

(2) Bei der Verkündung des Urteils ist, 
sofern nicht beide Parteien abwesend sind, 
der wesentliche Inhalt der Entscheidungs-
gründe mitzuteilen. 

(3) Die Wirksamkeit der Verkündung ist 
von der Anwesenheit der Arbeitsrichter nicht 
abhängig. Wird ein von der Kammer ge-
fälltes Urteil ohne Zuziehung der Arbeits-
richter verkündet, so ist die Urteilsformel 
vorher von dem Vorsitzenden und den Ar-
beitsrichtern zu unterschreiben. 

(4) Das Urteil nebst Tatbestand und Ent-
scheidungsgründen ist vom Vorsitzenden zu 
unterschreiben. War es bei der Verkündung 
noch nicht vollständig schriftlich nieder-
gelegt, so soll es binnen drei Tagen nach der 
Verkündung in vollständiger Abfassung der 
Geschäftsstelle übergeben werden. 
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Inhalt des Urteils 

(1) Der Betrag der Kosten ist, soweit er 
sofort ermittelt werden kann, im Urteil fest-
zulegen; die Entscheidung ist endgültig, so-
weit nicht die ihr zugrunde liegende Ent-
scheidung über die Kosten des Rechtsstreits 
abgeändert wird. Ein Anspruch der obsiegen-
den Partei auf Entschädigung wegen Zeitver-
säumnis und auf Erstattung der Kosten für 
die Zuziehung eines Prozeßbevollmächtigten 
oder Beistandes besteht nicht. 

(2) Den Wert des Streitgegenstandes setzt 
das Arbeitsgericht im Urteil fest. 

(3) Findet nach dem Wert des Streitgegen-
standes die Berufung nicht statt, so kann sie 
das Arbeitsgericht im Urteil zulassen, wenn 
die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung 
hat. Das Arbeitsgericht soll die Berufung 



wegen der grundsätzlichen Bedeutung der 
Rechtssache zulassen, wenn es in der Aus-
legung einer Rechtsvorschrift von einem ihm 
im Verfahren vorgelegten Urteil, das für 
oder gegen eine Partei des Rechtsstreits er-
gangen ist, oder von einem Urteil des im 
Rechtszug übergeordneten Landesarbeits-
gerichts abweicht. Das gleiche gilt, wenn über 
die Auslegung eines Tarifvertrages entschie-
den wird, den eine Partei des Rechtsstreits 
abgeschlossen hat und dessen Geltungsbereich 
sich über den Bezirk des Arbeitsgerichts hin-
aus erstreckt. 

(4) Spricht das Urteil die Verpflichtung 
zur Vornahme einer Handlung aus, so ist der 
Beklagte auf Antrag des Klägers zugleich für 
den Fall, daß die Handlung nicht binnen 
einer bestimmten Frist vorgenommen ist, zur 
Zahlung einer vom Arbeitsgericht nach 
freiem Ermessen festzusetzenden Entschädi-
gung zu verurteilen. Die Zwangsvollstrek-
kung nach 887 und 888 der Zivilprozeß-
ordnung ist in diesem Falle ausgeschlossen. 

(5) Ein über den Grund des Anspruchs 
vorab entscheidendes Zwischenurteil ist 
wegen der Rechtsmittel nicht als Endurteil 
anzusehen. 
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Zwangsvollstreckung 

(1) Urteile der Arbeitsgerichte, gegen die 
Einspruch oder Berufung zulässig sind, sind 
vorläufig vollstreckbar. Macht der Beklagte 
glaubhaft, daß die Vollstreckung ihm einen 
nicht zu ersetzenden Nachteil bringen würde, 
so hat das Arbeitsgericht auf seinen Antrag 
die vorläufige Vollstreckbarkeit im Urteil 
auszuschließen. In den Fällen des § 707 
Abs. 1 und des § 719 Abs. 1 der Zivilprozeß-
ordnung kann die Zwangsvollstreckung nur 
unter derselben Voraussetzung eingestellt 
werden. 

(2) Im übrigen finden auf die Zwangsvoll-
streckung einschließlich des Arrestes und der 
einstweiligen Verfügung die Vorschriften des 
Achten Buches der Zivilprozeßordnung An-
wendung. 

63 

Übersendung von Urteilen in Tarifvertrags

-

sachen 

Rechtskräftige Urteile, die in bürgerlichen 
Rechtsstreitigkeiten zwischen Tarifvertrags-
parteien oder zwischen diesen und Dritten 

aus Tarifverträgen oder über das Bestehen 
oder Nichtbestehen von Tarifverträgen er-
gangen sind, sind alsbald der obersten Ar-
beitsbehörde des Landes und dem Bundes-
minister für Arbeit in vollständiger Form ab

-

schriftlich zu übersenden, um die Durch-
führung des 8 des Tarifvertragsgesetzes 
sicherzustellen. 

Zweiter Unterabschnitt 

Berufungsverfahren 

64 

Grundsatz 

(1) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte 
findet, soweit nicht nach 78 das Rechtsmittel 
der sofortigen Beschwerde gegeben ist, die 
Berufung an die Landesarbeitsgerichte statt, 
wenn der vom Arbeitsgericht festgesetzte 
Wert des Streitgegenstandes den Betrag von 
dreihundert Deutschen Mark erreicht oder 
wenn das Arbeitsgericht die Berufung wegen 
der grundsätzlichen Bedeutung der Rechts-
sache zugelassen hat. 

(2) Für das Verfahren vor den Landes-
arbeitsgerichten gelten, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, die Vorschriften 
der Zivilprozeßordnung über die Berufung 
entsprechend. Die Vorschriften über das Ver-
fahren vor dem Einzelrichter finden keine 
Anwendung. 

(3) Die Vorschriften des 49 Abs. 1 und 3, 
des 50, des  51 Abs. 1, der 52, 53, 56 
bis 58, 59, 60 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 2, 
des 61 Abs. 4 und 5 und der 62 und 63 
über Ablehnung von Gerichtspersonen, Zu-
stellungen, persönliches Erscheinen der Par-
teien, Öffentlichkeit, Befugnisse des Vor-
sitzenden und der Arbeitsrichter, Vorberei-
tung der streitigen Verhandlung, Verhand-
lung vor der Kammer, Beweisaufnahme, 
Versäumnisverfahren, Verkündung des Ur-
teils, Inhalt des Urteils, Zwangsvollstreckung 
und Obersendung von Urteilen in Tarif-
vertragssachen gelten entsprechend. 

65 
Beschränkung der Berufung 

Auf Mängel des Verfahrens bei der Be-
rufung der Arbeitsrichter oder auf Umstände, 
die die Berufung eines Arbeitsrichters zu 
seinem Amte ausschließen, kann die Berufung 
nicht gestützt werden. 



66 

Einlegung der Berufung, Terminsbestimmung 

(1) Die Berufungsfrist und die Frist für 
die Berufungsbegründung betragen je zwei 
Wochen. 

(2) Die Bestimmung des Termins zur 
mündlichen Verhandlung muß unverzüglich 
erfolgen. 519 b Abs. 2 der Zivilprozeßord-
nung bleibt unberührt; die Verwerfung der 
Berufung ohne mündliche Verhandlung er-
geht durch Beschluß der Kammer. 

67 

Neue Tatsachen und Beweismittel 

Soweit das Vorbringen neuer Tatsachen 
und Beweismittel nach 529 Abs. 1 und 2 
der Zivilprozeßordnung zulässig ist, sind sie 
vom Berufungskläger in der Berufungs-
begründung, vom Berufungsbeklagten spä-
testens in der ersten mündlichen Verhand-
lung anzubringen. Werden sie später vor-
gebracht, so sind sie nur zuzulassen, wenn sie 
nach der Berufungsbegründung oder nach 
der ersten mündlichen Verhandlung ent-
standen sind oder das verspätete Vorbringen 
nach der freien Überzeugung des Landes-
arbeitsgerichts nicht auf Verschulden der 
Partei beruht. 

68 

Zurückverweisung 

Wegen eines Mangels im Verfahren des 
Arbeitsgerichts ist die Zurückverweisung un-
zulässig. 

69 

Urteil 

(1) Das Urteil ist von den Mitgliedern der 
Kammer zu unterschreiben. 

(2) Hat sich der Wert des Streitgegen-
standes nach der Verkündung des Urteils des 
Arbeitsgerichts geändert, so setzt ihn das 
Landesarbeitsgericht im Urteil neu fest. 

(3) Das Landesarbeitsgericht kann im Ur-
teil die Revision wegen der grundsätzlichen 
Bedeutung der Rechtssache zulassen. Es muß 
die Revision zulassen, wenn es von einer ihm 
bekannten Entscheidung des Bundesarbeits-
gerichts oder, solange eine Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts in der Rechtsfrage 
nicht ergangen ist, von einer ihm bekannten 

Entscheidung eines Landesarbeitsgerichts ab-
weichen will. 

70 

Ausschluß der Beschwerde 

Gegen Beschlüsse und Verfügungen des 
Landesarbeitsgerichts oder seines Vorsitzen-
den findet außer im Falle der Verwerfung 
der Berufung nach 519 b Abs. 2 der Zivil-
prozeßordnung kein Rechtsmittel statt. Das 
gleiche gilt für die Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts über den Kostenpunkt, wenn 
die Hauptsache durch Anerkenntnisurteil 
erledigt ist. 

71 

(entfällt) 

Dritter Unterabschnitt 
Revisionsverfahren 

72 

Grundsatz 

(1) Gegen die Endurteile der Landesarbeits-
gerichte findet die Revision an das Bundes-
arbeitsgericht statt, wenn das Landesarbeits-
gericht die Revision im Urteil zugelassen hat. 
Ohne Zulassung findet sie nur statt, wenn 
das Urteil des Landesarbeitsgerichts von einer 
in der Revisionsbegründung bezeichneten 
Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ab-
weicht und auf dieser Abweichung beruht. 
Das gleiche gilt, solange eine Entscheidung 
des Bundesarbeitsgerichts in der Rechtsfrage 
nicht ergangen ist, wenn die Entscheidung 
des Landesarbeitsgerichts von der Entschei-
dung eines anderen Landesarbeitsgerichts oder 
eines obersten Arbeitsgerichts eines Landes 
abweicht und auf dieser Abweichung beruht. 
Die Revision findet ferner statt, wenn der 
vom Arbeitsgericht oder Landesarbeitsgericht 
festgesetzte Wert des Streitgegenstandes die 
in der ordentlichen bürgerlichen Gerichtsbar-
keit geltende Revisionsgrenze erreicht. Dies 
gilt nicht, wenn in Rechtsstreitigkeiten über 
Zahlungsansprüche der Beschwerdegegen-
stand die Revisionsgrenze nicht erreicht. 

(2) Gegen Urteile, durch die über die An-
ordnung, Abänderung oder Aufhebung eines 
Arrestes oder einer einstweiligen Verfügung 
entschieden wird, ist die Revision nicht zu-
lässig. 



(3) Für das Verfahren vor dem Bundes-
arbeitsgericht gelten, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt, die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über die Revision mit 
Ausnahme des 566 a entsprechend. 

(3) Die Vorschriften des 49 Abs. 1, des 
50, der 52 und 53, des 61 Abs. 4 und 

des § 63 über Ablehnung von Gerichtsperso-
nen, Zustellung, Öffentlichkeit, Befugnisse 
des Vorsitzenden und der Arbeitsrichter so-
wie Inhalt des Urteils und Obersendung von 
Urteilen in Tarifvertragssachen gelten ent-
sprechend. 

73 

Revisionsgründe 

(1) Die Revision kann nur darauf gestützt 
werden, daß das Urteil des Landesarbeits-
gerichts auf der Verletzung einer Rechts-
norm beruht. 

(2) Auf die unrichtige Annahme der ört-
lichen Zuständigkeit und auf Mängel des Ver-
fahrens bei der Berufung der Beisitzer (6 
Abs. 2) kann die Revision nicht gestützt 
werden. 

74 

Einlegung der Revision, Terminsbestimmung 

(1) Die Revisionsfrist und die Revisions-
begründungsfrist betragen je einen Monat. 
Die Revisionsbegründungsfrist kann einmal 
bis zu einem weiteren Monat verlängert 
werden. 

(2) Die Bestimmung des Termins zur 
mündlichen Verhandlung muß unverzüglich 
erfolgen. 554 a Abs. 2 der Zivilprozeß-
ordnung bleibt unberührt. Die Verwerfung 
der Revision ohne mündliche Verhandlung 
ergeht durch Beschluß des Senats und ohne 
Zuziehung der Bundesarbeitsrichter. 

(3) Wird die Revision ohne Zulassung 
eingelegt, so kann das Bundesarbeitsgericht 
die Revision als unzulässig verwerfen, wenn 
die Voraussetzung des 72 Abs. 1 Sätze 2 
und 3 nicht vorliegt. Absatz 2 Satz 3 gilt ent-
sprechend. Der Beschluß ist zu begründen. 
Die Revision kann aus den in Satz 1 bezeich

-

neten Gründen nur innerhalb einer Frist von 
zwei Monaten nach ihrer Einlegung als un-
zulässig verworfen werden. 

75 

Urteil 

(1) Die Wirksamkeit der Verkündung des 
Urteils ist von der Anwesenheit der Bundes-
arbeitsrichter nicht abhängig. Wird ein Ur-
teil in Abwesenheit der Bundesarbeitsrichter 
verkündet, so ist die Urteilsformel vorher 
von sämtlichen Mitgliedern des erkennenden 
Senats zu unterschreiben. 

(2) Das Urteil nebst Tatbestand und Ent-
scheidungsgründen ist von sämtlichen Mit- 
gliedern des erkennenden Senats zu unter- 
schreiben. 

s 76 
Sprungrevision 

(1) Gegen die Urteile der Arbeitsgerichte 
kann in den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 1 in-
nerhalb der Berufungsfrist unter Über-
gehung der Berufungsinstanz unmittelbar die 
Revision eingelegt werden (Sprungrevision), 
wenn der Bundesminister für Arbeit die so-
fortige Entscheidung des Rechtsstreits durch 
das Bundesarbeitsgericht im Interesse der All-
gemeinheit für notwendig erklärt hat oder 
wenn gegen ein Urteil des Landesarbeits-
gerichts gleichen Inhalts die Revision wegen 
des Streitwerts zulässig wäre (72 Abs. 1 
Sätze 4 und 5) und der Gegner einwilligt. 

(2) Die Erklärung des Bundesministers für 
Arbeit oder des Gegners sind der Revisions-
schrift beizufügen. 

(3) Die Sprungrevision ist unzulässig, wenn 
vor dem Tage der Einlegung die Berufung 
bei dem Landesarbeitsgericht eingelegt war. 
Ist die Sprungrevision zulässig, so schließt sie 
eine Einlegung der Berufung für beide Par-
teien aus. 

(4) Die Vorschriften des  566 a Abs. 3, 5 
bis 7 gelten entsprechend mit der Maßgabe, 
daß an die Stelle des Landgerichts das Ar-
beitsgericht, an die Stelle des Oberlandes-
gerichts das Landesarbeitsgericht tritt. 

77 

Revisionsbeschwerde 

Die sofortige Beschwerde nach 519 b 
Abs. 2 der Zivilprozeßordnung ist nur zu-
lässig, wenn sie das Landesarbeitsgericht in 
dem Beschluß über die Verwerfung der Be- 



rufung wegen der Bedeutung der Rechtssache 
zugelassen hat. Ober die sofortige Be-
schwerde entscheidet das Bundesarbeits-
gericht ohne Zuziehung der Bundesarbeits-
richter. Die Vorschriften der Zivilprozeß

-

ordnung über die sofortige Beschwerde gelten 
entsprechend. 

Vierter Unterabschnitt 

Beschwerdeverfahren 

78 

Hinsichtlich der Beschwerde gegen Ent-
scheidungen der Arbeitsgerichte oder ihrer 
Vorsitzenden gelten die für die Beschwerde 
gegen Entscheidungen der Amtsgerichte maß-
gebenden Vorschriften der Zivilprozeßord

-

nun,  entsprechend. Ober die Beschwerde 
entscheidet das Landesarbeitsgericht. 

(2) Eine weitere Beschwerde findet nicht 
statt. 

Fünfter Unterabschnitt 

Wiederaufnahme 
des Verfahrens 

79 

Die Vorschriften der Zivilprozeßordnung 
über die Wiederaufnahme des Verfahrens 
gelten für Rechtsstreitigkeiten nach 2 Abs. 1 
Nr. 1 bis 3 und nach 3 entsprechend. Die 
Nichtigkeitsklage kann jedoch nicht auf 
Mängel des Verfahrens bei der Berufung der 
Beisitzer (6 Abs. 2) oder auf Umstände, 
die die Berufung eines Beisitzers zu seinem 
Amt ausschließen, gestützt werden. 

Zweiter Abschnitt 

Beschlußverfahren 

Erster Unterabschnitt 

Erster Rechtszug 

80 

Grundsatz 

(1) Das Beschlußverfahren findet in den 
in 2 Abs. 1 Nr. 4 bezeichneten Fällen An-
wendung. 

(2) Für das Beschlußverfahren des ersten 
Rechtszugs gelten die für das Urteilsverfah-
ren des ersten Rechtszugs maßgebenden Vor-
schriften über Prozeßfähigkeit, Prozeßver-
tretung, Ladungen, Termine und Fristen, Ab-
lehnung und Ausschließung von Gerichts-
personen, Zustellungen, persönliches Erschei-
nen der Parteien, Öffentlichkeit, Befugnisse 
des Vorsitzenden und der Arbeitsrichter, 
Vorbereitung der streitigen Verhandlung, 
Verhandlung vor der Kammer, Beweisauf-
nahme, Wiedereinsetzung in den vorigen 
Stand und Wiederaufnahme des Verfahrens 
entsprechend, soweit sich aus den 81 bis 
84 nichts anderes ergibt. 

81 

Antrag 

(1) Das Verfahren wird nur auf Antrag 
eingeleitet; der Antrag ist bei dem Arbeits-
gericht schriftlich einzureichen oder bei seiner 
Geschäftsstelle mündlich zur Niederschrift 
anzubringen. 

(2) Der Antrag kann jederzeit in derselben 
Form zurückgezogen werden. In diesem Fall 
ist das Verfahren vom Vorsitzenden des Ar-
beitsgerichts einzustellen. Von der Einstel-
lung ist den Beteiligten Kenntnis zu geben, 
soweit ihnen der Antrag vom Arbeitsgericht 
mitgeteilt worden ist. 

82 

Örtliche Zuständigkeit 

Zuständig ist das Arbeitsgericht, in dessen 
Bezirk der Betrieb liegt. In Angelegenheiten 
des Gesamtbetriebsrats, des Wirtschaftsaus-
schusses und der Vertreter der Arbeitnehmer 
im Aufsichtsrat ist das Arbeitsgericht zustän-
dig, in dessen Bezirk das Unternehmen seinen 
Sitz hat. 

83 

Verfahren 

(1) In dem Verfahren sind der Arbeitgeber, 
die Arbeitnehmer und die Stellen zu hören, 
die nach dem Betriebsverfassungsgesetz und 
den dazu erlassenen Rechtsverordnungen im 
einzelnen Fall beteiligt sind. Die Anhörung 
erfolgt vor der Kammer; die Kammer kann 
einem Beteiligten die schriftliche Äußerung 
gestatten. 

(2) Bleibt ein Beteiligter auf Ladung un-
entschuldigt aus, so ist der Pflicht zur Anhö- 



rung genügt. Hierauf ist in der Ladung hin-
zuweisen. 

(3) Für die Beweisaufnahme gilt 58 ent-
sprechend. Zur Aufklärung des Sachverhalts 
können Urkunden eingesehen, Auskünfte 
eingeholt, Zeugen und Sachverständige ver-
nommen und der Augenschein eingenommen 
werden. 

(4) Gegen Beschlüsse und Verfügungen des 
Arbeitsgerichts oder seines Vorsitzenden 
findet die Beschwerde nach Maßgabe des 
78 statt. 

84 

Beschluß 

Auf Grund der Ergebnisse des Verfahrens 
beschließt die Kammer nach freier Ober-
zeugung. Der entscheidende Teil des Be-
schlusses ist schriftlich abzufassen und vom 
Vorsitzenden zu verkünden; falls hierbei Be-
teiligte anwesend sind, ist dabei der wesent-
liche Inhalt der Gründe mitzuteilen. 60 
Abs. 3 und 4 gelten entsprechend. 

85 

Zwangsvollstreckung 

Aus rechtskräftigen Beschlüssen der Ar-
beitsgerichte, durch die einem Beteiligten eine 
Verpflichtung auferlegt wird, findet die 
zwangsvollstreckung statt. Für die Zwangs-
vollstreckung gelten die Vorschriften des 
Achten Buches der Zivilprozeßordnung ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß der nach 
dem Beschluß Verpflichtete als Schuldner, 
derjenige, der die Erfüllung der Verpflich-
tung auf Grund des Beschlusses verlangen 
kann, als Gläubiger gilt. 

86 

(1) Hängt die Entscheidung eines Rechts-
streits davon ab, ob eine Vertretung der 
Arbeitnehmer im Aufsichtsrat nach den 

76 und 77 des Betriebsverfassungsgesetzes 
notwendig ist, so hat das Gericht das Ver-
fahren bis zur Erledigung des Beschlußver-
fahrens nach 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. o aus-
zusetzen. 

(2) Im Fall des Absatzes 1 sind die Par-
teien des Rechtsstreits auch im Beschlußver-
fahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. o an-
tragsberechtigt. 

Zweiter Unterabschnitt 

Zweiter Rechtszug 

87 

Grundsatz 

(1) Gegen die das Verfahren beendenden 
Beschlüsse der Arbeitsgerichte findet die Be-
schwerde an das Landesarbeitsgericht statt. 

(2) Für das Beschwerdeverfahren gelten die 
für das Berufungsverfahren maßgebenden 
Vorschriften über Prozeßfähigkeit, Ladun-
gen, Termine und Fristen, Ablehnung und 
Ausschließung von Gerichtspersonen, Zustel-
lungen, persönliches Erscheinen der Parteien, 
Öffentlichkeit, Befugnisse des Vorsitzenden 
und der Landesarbeitsrichter, Vorbereitung 
der streitigen Verhandlung, Verhandlung 
vor der Kammer, Beweisaufnahme, Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand und Wieder-
aufnahme des Verfahrens sowie die Vor-
schriften des § 85 über die Zwangsvollstrek-
kung entsprechend. Für die Vertretung der 
Beteiligten gilt § 11 Abs. 1 entsprechend. 

(3) Die Einlegung der Beschwerde hat auf-
schiebende Wirkung. 

88 

Beschwerdegründe 

Auf die unrichtige Annahme der örtlichen 
Zuständigkeit, auf Mängel des Verfahrens bei 
der Berufung der Beisitzer oder auf Um-
stände, die die Berufung eines Beisitzers zu 
seinem Amte ausschließen, kann die Be-
schwerde nicht gestützt werden. 

89 

Einlegung 

(1) Die Beschwerde wird durch Einreichung 
einer Beschwerdeschrift bei dem Arbeits-
gericht, das den angefochtenen Beschluß er-
lassen hat, oder bei dem Landesarbeitsgericht 
eingelegt. Die Beschwerdeschrift muß von 
einem Rechtsanwalt oder einer nach 11 
Abs. 2 Satz 2 zur Vertretung befugten Per-
son unterzeichnet sein. 

(2) Die Beschwerdeschrift muß angeben, 
inwieweit die Abänderung des angefochtenen 
Beschlusses beantragt wird und auf welche im 
einzelnen anzuführenden Beschwerdegründe 
sowie auf welche neuen Tatsachen die Be-
schwerde gestützt wird. 



(3) Ist die Beschwerde nicht in der gesetz-
lichen Form oder Frist eingelegt, so verwirft 
sie die Kammer als unzulässig. Der Beschluß 
kann ohne vorherige mündliche Verhandlung 
ergehen; er ist endgültig. Er ist dem Be-
schwerdeführer zuzustellen. 

(4) Die Beschwerde kann jederzeit in der 
für ihre Einlegung vorgeschriebenen Form 
zurückgenommen werden. Im Falle der Zu-
rücknahme stellt der Vorsitzende das Ver-
fahren ein. Er gibt hiervon den Beteiligten 
Kenntnis, soweit ihnen die Beschwerde zu-
gestellt worden ist. 

90 

Verfahren 

(1) Die Beschwerdeschrift wird den Be-
teiligten zur Äußerung zugestellt. Die Äuße-
rung erfolgt durch Einreichung eines Schrift-
satzes beim Beschwerdegericht oder durch 
Erklärung zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle des Arbeitsgerichts, das den angefochte-
nen Beschluß erlassen hat. 

(2) Für das Verfahren gilt § 83 ent-
sprechend. 

(3) Gegen Beschlüsse und Verfügungen des 
Landesarbeitsgerichts oder seines Vorsitzen-
den findet kein Rechtsmittel statt. 

91 

Entscheidung 

(1) Über die Beschwerde entscheidet das 
Landesarbeitsgericht durch Beschluß. Eine 
Zurückverweisung ist nicht zulässig. § 84 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(2) Der Beschluß nebst Gründen ist von den 
Mitgliedern der Kammer zu unterschreiben 
und den Beteiligten zuzustellen. § 60 Abs. 4 
Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Das Landesarbeitsgericht kann im Be-
schluß die Rechtsbeschwerde wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache 
zulassen. § 69 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 

Dritter Unterabschnitt 

Dritter Rechtszug 

92 

Rechtsbeschwerdeverfahren — Grundsatz 

(1) Gegen die das Verfahren beendenden 
Beschlüsse der Landesarbeitsgerichte findet 

die Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeits-
gericht statt, wenn das Landesarbeitsgericht 
die Rechtsbeschwerde wegen der Bedeutung 
der Rechtssache zugelassen hat. Ohne Zu-
lassung kann die Rechtsbeschwerde eingelegt 
werden, wenn die Entscheidung des Landes-
arbeitsgerichts von einer Entscheidung des 
Bundesarbeitsgerichts abweicht und auf dieser 
Abweichung beruht. 

(2) Für das Rechtsbeschwerdeverfahren gel-
ten die für das Revisionsverfahren maß-
gebenden Vorschriften über Prozeßfähigkeit, 
Ladung, Termine und Fristen, Ablehnung 
und Ausschließung von Gerichtspersonen, 
Zustellungen, persönliches Erscheinen der 
Parteien, Offentlichkeit, Befugnisse des Vor-
sitzenden und der Beisitzer, Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand und Wiederaufnahme 
des Verfahrens sowie die Vorschriften des 
85 über die Zwangsvollstreckung entspre-

chend, soweit sich aus den 93 bis 96 nichts 
anderes ergibt. Für die Vertretung der Be-
teiligten gilt § 11 Abs. 1 entsprechend. 

(3) Die Einlegung der Rechtsbeschwerde 
hat aufschiebende Wirkung. 

93 

Rechtsbeschwerdegründe 

(1) Die Rechtsbeschwerde kann nur dar-
auf gestützt werden, daß der Beschluß des 
Landesarbeitsgerichts auf der Nichtanwen-
dung  oder der unrichtigen Anwendung einer 
Rechtsnorm beruht. 

(2) Auf die unrichtige Annahme der ört-
lichen Zuständigkeit, auf Mängel des Ver-
fahrens bei der Berufung der Beisitzer oder 
auf Umstände, die die Berufung eines Bei-
sitzers zu seinem Amte ausschließen, kann 
die Rechtsbeschwerde nicht gestützt werden. 

94 

Einlegung 

(1) Die Rechtsbeschwerde wird durch Ein-
reichung einer Rechtsbeschwerdeschrift bei 
dem Landesarbeitsgericht, das den angefoch-
tenen Beschluß erlassen hat, oder beim Bun-
desarbeitsgericht eingelegt. Sie ist binnen 
einer Notfrist von zwei Wochen nach der 
Zustellung des angefochtenen Beschlusses 
einzulegen. Die Rechtsbeschwerdeschrift muß 
von einem Rechtsanwalt unterzeichnet sein. 



(2) Die Rechtsbeschwerdeschrift muß an-
geben, inwieweit die Abänderung des ange-
fochtenen Beschlusses beantragt wird, welche 
Bestimmungen verletzt sein sollen und worin 
die Verletzung bestehen soll. 74 Abs. 2 
und 3 gilt entsprechend. 

(3) Die Rechtsbeschwerde kann jederzeit 
in der für ihre Einlegung vorgeschriebenen 
Form zurückgenommen werden. Im Falle der 
Zurücknahme stellt der Vorsitzende das Ver-
fahren ein. Er gibt hiervon den Beteiligten 
Kenntnis, soweit ihnen die Rechtsbeschwerde 
zugestellt worden ist. 

95 

Verfahren 

Die Rechtsbeschwerdeschrift wird den Be-
teiligten zur Äußerung zugestellt. Die Äuße-
rung erfolgt durch Einreichung eines Schrift-
satzes beim Bundesarbeitsgericht oder durch 
Erklärung zur Niederschrift der Geschäfts-
stelle des Landesarbeitsgerichts, das den an-
gefochtenen Beschluß erlassen hat. Geht von 
einem Beteiligten die Äußerung nicht recht-
zeitig ein, so steht dies dem Fortgang des 
Verfahrens nicht entgegen. 

96 

Entscheidung 

(1) Über die Rechtsbeschwerde entscheidet 
das Bundesarbeitsgericht durch Beschluß. 
Eine Zurückverweisung ist nicht zulässig. 

(2) Der Beschluß nebst Gründen ist von 
sämtlichen Mitgliedern des Senats zu unter-
schreiben und den Beteiligten zuzustellen. 

Vierter Unterabschnitt 

Beschlußverfahren in beson

-

deren Fällen 

97 

Verfahren nach 2 Abs. 1 Nr. 5 

(1) In den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 5 wird 
das Verfahren auf Antrag einer räumlich und 
sachlich zuständigen Vereinigung von Arbeit-
nehmern oder von Arbeitgebern oder der 
obersten Arbeitsbehörde des Bundes oder der 
obersten Arbeitsbehörde eines Landes, auf 
dessen Gebiet sich die Tätigkeit der Vereini-
gung erstreckt, eingeleitet. 

(2) Für das Verfahren gelten die  80 
bis 84, 87 bis 96 entsprechend mit der Maß-
gabe, daß die Rechtsbeschwerde unbeschränkt 
zulässig ist. 

(3) Die Vorschrift des 5 63 über die Über-
sendung von Urteilen gilt entsprechend für 
die rechtskräftigen Beschlüsse von Gerichten 
für Arbeitssachen im Verfahren nach 2 
Abs. 1 Nr. 5. 

 
(4) In den Fällen des 2 Abs. 1 Nr. 5 

findet eine Wiederaufnahme des Verfahrens 
auch dann statt, wenn die Entscheidung über 
die Tariffähigkeit darauf beruht, daß ein Be-
teiligter absichtlich unrichtige Angaben oder 
Aussagen gemacht hat. 5 581 der Zivilprozeß-
ordnung findet keine Anwendung. 

(5) Hängt die Entscheidung eines Rechts-
streits davon ab, ob eine Vereinigung tarif-
fähig ist, so hat das Gericht das Verfahren 
bis zur Erledigung des Beschlußverfahrens 
nach 2 Abs. 1 Nr. 5 auszusetzen. 86 Abs. 2 
gilt entsprechend. 

98 

Verfahren nach 2 Abs. 2 Buchst. a 

(1) Für die Entscheidungen des Vorsitzen-
den des Arbeitsgerichts in den Fällen des  2 
Abs. 2 Buchst. a gelten die 80 bis 84 ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß an die 
Stelle der Kammer des Arbeitsgerichts der 
Vorsitzende tritt. 

(2) Gegen die Entscheidungen des Vorsit-
zenden findet die Beschwerde an den Vorsit-
zenden des Landesarbeitsgerichts statt. Die  
87 bis 90 und 91 Abs. 1 und 2 gelten ent-
sprechend mit der Maßgabe, daß an die Stelle 
der Kammer des Landesarbeitsgerichts der 
Vorsitzende tritt. Gegen den Beschluß des 
Vorsitzenden des Landesarbeitsgerichts findet 
kein Rechtsmittel statt. 

99 

Verfahren nach 2 Abs. 2 Buchst. b 

Für die Entscheidungen des Vorsitzenden 
des Arbeitsgerichts in den Fällen des 2 
Abs. 2 Buchst. b gelten die Vorschriften der 
Zivilprozeßordnung über die Erzwingung 
von Duldungen oder Unterlassungen des 
Schuldners entsprechend mit der Maßgabe, 
daß eine Verurteilung zur Strafe der Haft 
nicht erfolgt. Über die Beschwerden gegen 



Beschlüsse des Vorsitzenden des Arbeits-
gerichts entscheidet das Landesarbeitsgericht 
endgültig. 

100 

Verfahren nach 2 Abs. 3 

Für die Entscheidung des Präsidenten des 
Landesarbeitsgerichts in den Fällen des 2 
Abs. 3 gelten die 80 bis 84 entsprechend 
mit der Maßgabe, daß an die Stelle der Kam-
mer des Arbeitsgerichts der Präsident des 
Landesarbeitsgerichts tritt. Gegen die Ent-
scheidung des Präsidenten des Landesarbeits-
gerichts findet kein Rechtsmittel statt. 

Vierter Teil 
Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten 

101 

Grundsatz 

(1) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten 
zwischen Tarifvertragsparteien aus Tarifver-
trägen oder über das Bestehen oder Nicht-
bestehen von Tarifverträgen können die 
Parteien des Tarifvertrags die Arbeitsgerichts-
barkeit allgemein oder für den Einzelfall 
durch die ausdrückliche Vereinbarung aus-
schließen, daß die Entscheidung durch ein 
Schiedsgericht erfolgen soll. 

(2) Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten aus 
einem Arbeitsverhältnis, das sich nach einem 
Tarifvertrag bestimmt, können die Parteien 
des Tarifvertrags die Arbeitsgerichtsbarkeit 
im Tarifvertrag durch die ausdrückliche Ver-
einbarung ausschließen, daß die Entscheidung 
durch ein Schiedsgericht erfolgen soll, wenn 
der persönliche Geltungsbereich des Tarif-
vertrags überwiegend Bühnenkünstler, Film- 
schaffende, Artisten oder nach 481 HGB 
zur Schiffsbesatzung gehörende Personen 
umfaßt. Die Vereinbarung gilt nur für tarif-
gebundene Personen. Sie erstreckt sich auf 
Parteien, deren Verhältnisse sich aus anderen 
Gründen nach dem Tarifvertrag regeln, wenn 
die Parteien dies ausdrücklich und schriftlich 
vereinbart haben; der Mangel der Form wird 
durch Einlassung auf die schiedsgerichtliche 
Verhandlung zur Hauptsache geheilt. 

(3) Die Vorschriften der Zivilprozeßord-
nung über das schiedsrichterliche Verfahren 
finden in Arbeitssachen keine Anwendung. 

102 

Prozeßhindernde Einrede 

(1) Der Schiedsvertrag in Arbeitsstreitig-
keiten begründet im arbeitsgerichtlichen Ver-
fahren eine prozeßhindernde Einrede. 

(2) Die Einrede entfällt, 

1. wenn in einem Falle, in dem die Streit-
parteien selbst die Mitglieder des Schieds-
gerichts zu ernennen haben, der Kläger 
dieser Pflicht nachgekommen ist, der Be-
klagte die Ernennung aber nicht binnen 
einer Woche nach der Aufforderung des 
Klägers vorgenommen hat; 

2. wenn in einem Falle, in dem nicht die 
Streitparteien, sondern die Parteien des 
Schiedsvertrags die Mitglieder des 
Schiedsgerichts zu ernennen haben, das 
Schiedsgericht nicht gebildet ist und die 
den Parteien des Schiedsvertrags von 
dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts ge-
setzte Frist zur Bildung des Schieds

-

gerichts fruchtlos verstrichen ist; 
3. wenn  das  nach dem Schiedsvertrag ge-
bildete Schiedsgericht die Durchführung 
des Verfahrens verzögert und die ihm 
von dem Vorsitzenden des Arbeitsgerichts 
gesetzte Frist zur Durchführung des Ver-
fahrens fruchtlos verstrichen ist; 

4. wenn das Schiedsgericht den Parteien des 
streitigen Rechtsverhältnisses anzeigt, 
daß die Abgabe eines Schiedsspruchs un-
möglich ist. 

(3) In den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 und 
3 erfolgt die Bestimmung der Frist auf An-
trag des Klägers durch den Vorsitzenden des 
Arbeitsgerichts, das für die Geltendmachung 
des Anspruchs zuständig wäre. 

(4) Liegt eine der Voraussetzungen des 
Absatzes 2 für den Fortfall der Einrede vor, 
so ist eine schiedsgerichtliche Entscheidung 
des Rechtsstreits auf Grund des Schiedsver-
trages ausgeschlossen. 

103 

Zusammensetzung des Schiedsgerichts 

(1) Das Schiedsgericht muß aus einer glei-
chen Zahl von Arbeitnehmern und von 
Arbeitgebern bestehen; außerdem können 
ihm Unparteiische angehören. Personen, 



denen die bürgerlichen Ehrenrechte oder die 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
aberkannt sind, dürfen ihm nicht angehören. 

(2) Mitglieder des Schiedsgerichts können 
unter denselben Voraussetzungen abgelehnt 
werden, die zur Ablehnung eines Richters 
berechtigen. 

(3) Ober die Ablehnung beschließt die 
Kammer des Arbeitsgerichts, das für die Gel-
tendmachung des Anspruchs zuständig wäre. 
Vor dem Beschluß sind die Streitparteien und 
das abgelehnte Mitglied des Schiedsgerichts 
zu hören. Der Vorsitzende des Arbeits-
gerichts entscheidet, ob sie mündlich oder 
schriftlich zu hören sind. Die mündliche An-
hörung erfolgt vor der Kammer. Gegen den 
Beschluß findet kein Rechtsmittel statt. 
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Verfahren vor dem Schiedsgericht 

Das Verfahren vor dem Schiedsgericht 
regelt sich nach den 95 bis 100 und dem 
Schiedsvertrag, im übrigen nach dem freien 
Ermessen des Schiedsgerichts. 
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Anhörung der Parteien 

(1) Vor der Fällung des Schiedsspruchs sind 
die Streitparteien zu hören. 

(2) Die Anhörung erfolgt mündlich. Die 
Parteien haben persönlich zu erscheinen oder 
sich durch einen mit schriftlicher Vollmacht 
versehenen Bevollmächtigten vertreten zu 
lassen. Die Beglaubigung der Vollmachts-
urkunde kann nicht verlangt werden. Die 
Vorschrift des § 11 Abs. 1 gilt entsprechend, 
soweit der Schiedsvertrag nichts anderes be-
stimmt. 

(3) Bleibt eine Partei in der Verhandlung 
unentschuldigt aus oder äußert sie sich trotz 
Aufforderung nicht, so ist der Pflicht zur 
Anhörung genügt. 
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Beweisaufnahme 

(1) Das Schiedsgericht kann Beweise er-
heben, soweit die Beweismittel ihm zur Ver-
fügung gestellt werden. Zeugen und Sachver-
ständige kann das Schiedsgericht nicht be

-

eidigen, eidesstattliche Versicherungen nicht 
verlangen oder entgegennehmen. 

(2) Hält das Schiedsgericht eine Beweis-
erhebung für erforderlich, die es nicht vor-
nehmen kann, so ersucht es um die Vor-
nahme den Vorsitzenden desjenigen Arbeits-
gerichts oder, falls dies aus Gründen der ört-
lichen Lage zweckmäßiger ist, dasjenige 
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Beweis-
aufnahme erfolgen soll. Entsprechend ist zu 
verfahren, wenn das Schiedsgericht die Be-
eidigung eines Zeugen oder Sachverständigen 
gemäß 58 Abs. 2 Satz 1 für notwendig oder 
eine eidliche Parteivernehmung für sachdien-
lich erachtet. Die durch die Rechtshilfe ent-
stehenden baren Auslagen sind dem Gericht 
zu ersetzen; die 77 und 79 des Gerichts-
kostengesetzes finden entsprechende An-
wendung. 
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Vergleich 

Ein vor dem Schiedsgericht geschlossener 
Vergleich ist unter Angabe des Tages seines 
Zustandekommens von den Streitparteien 
und den Mitgliedern des Schiedsgerichts zu 
unterschreiben. 
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Schiedsspruch 

(1) Der Schiedsspruch ergeht mit einfacher 
Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des 
Schiedsgerichts, falls der Schiedsvertrag nichts 
anderes bestimmt. 

(2) Der Schiedsspruch ist unter Angabe des 
Tages seiner Fällung von den Mitgliedern des 
Schiedsgerichts zu unterschreiben und muß 
schriftlich begründet werden, soweit die Par-
teien nicht auf schriftliche Begründung aus-
drücklich verzichten. Eine vom Verhand-
lungsleiter unterschriebene Ausfertigung des 
Schiedsspruchs ist jeder Streitpartei zuzustel

-

len. Die Zustellung kann durch eingeschriebe-
nen Brief gegen Rückschein erfolgen. 

(3) Eine vom Verhandlungsleiter unter-
schriebene Ausfertigung des Schiedsspruchs 
soll bei dem Arbeitsgericht, das für die Gel-
tendmachung des Anspruchs zuständig wäre, 
niedergelegt werden. Die Akten des Schieds-
gerichts oder Teile der Akten können eben-
falls dort niedergelegt werden. 

(4) Der Schiedsspruch hat unter den Par-
teien dieselben Wirkungen wie ein rechts-
kräftiges Urteil des Arbeitsgerichts. 
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Zwangsvollstreckung 

(1) Die Zwangsvollstreckung findet aus 
dem Schiedsspruch oder aus einem vor dem 
Schiedsgericht geschlossenen Vergleich nur 
statt, wenn der Schiedsspruch oder der Ver-
gleich von dem Vorsitzenden des Arbeits-
gerichts, das für die Geltendmachung des An-
spruchs zuständig wäre, für vollstreckbar er-
klärt worden ist. Der Vorsitzende hat vor 
der Erklärung den Gegner zu hören. Wird 
nachgewiesen, daß auf Aufhebung des 
Schiedsspruchs geklagt ist, so ist die Entschei-
dung bis zur Erledigung dieses Rechtsstreits 
auszusetzen. 

(2) Die Entscheidung des Vorsitzenden ist 
endgültig. Sie ist den Parteien zuzustellen. 
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Aufhebungsklage 

(1) Auf Aufhebung des Schiedsspruchs 
kann geklagt werden: 

1. wenn das schiedsgerichtliche Verfahren un-
zulässig war; 

2. wenn der Schiedsspruch auf der Verletzung 
einer Rechtsnorm beruht; 

3. wenn die Voraussetzungen vorliegen, unter 
denen gegen ein gerichtliches Urteil nach 
580 Nr. 2 bis 5 der Zivilprozeßordnung 

die Restitutionsklage zulässig wäre. 

(2) Für die Klage ist das Arbeitsgericht zu-
ständig, das für die Geltendmachung des An-
spruchs zuständig wäre. 

(3) Die Klage ist binnen einer Notfrist von 
zwei Wochen zu erheben. Die Frist beginnt 
in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit 
der Zustellung des Schiedsspruchs. Im Fall 
des Absatzes 1 Nr. 3 beginnt sie mit der 
Rechtskraft des Urteils, das die Verurtei-
lung wegen der strafbaren Handlung aus-
spricht, oder mit dem Tage, an dem der 
Partei bekanntgeworden ist, daß die Einlei-
tung oder die Durchführung des Verfahrens 
nicht erfolgen kann; nach Ablauf von zehn 
Jahren, von der Zustellung des Schieds-
spruchs an gerechnet, ist die Klage unstatt-
haft.  
(4) Ist der Schiedsspruch für vollstreckbar 

erklärt, so ist in dem der Klage stattgeben-
den Urteil auch die Aufhebung der Voll-
streckbarkeitserklärung auszusprechen. 

Fünfter Teil 

Übergangs- und Schlußvorschriften 
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Änderung von Vorschriften 

Soweit nach anderen Rechtsvorschriften 
andere Gerichte, Behörden oder Stellen zur 
Entscheidung oder Beilegung von Arbeits-
sachen zuständig sind, treten an ihre Stelle 
die Arbeitsgerichte. Dies gilt nicht für See-
mannsämter, soweit sie zur vorläufigen Ent-
scheidung von Arbeitssachen zuständig sind. 
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Aufrechterhaltung weitergehender 

Zuständigkeit 
Die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für 

Streitigkeiten aus Vereinbarungen zwischen 
Betriebsräten und Arbeitgebern bleibt außer-
halb des sachlichen Geltungsbereichs des Be-
triebsverfassungsgesetzes bestehen. Für diese 
Rechtsstreitigkeiten ist der Betriebsrat partei-
fähig. ist der Betriebsrat Partei, so werden 
in dem Rechtsstreit Gebühren und Auslagen 
nicht erhoben. 
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Erweiterung der Zuständigkeiten durch 

Landesrecht 
Soweit nach den bei Inkrafttreten dieses 

Gesetzes für ein Land geltenden Vorschriften 
die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte im 
Urteilsverfahren gegenüber der in diesem Ge-
setz festgelegten Zuständigkeit erweitert ist, 
hat es dabei sein Bewenden, soweit und so-
lange die für das Land geltenden Vorschrif-
ten nicht abgeändert werden. Das Verfahren 
bestimmt sich auch in diesen Fällen nach die-
sem Gesetz. 
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Beschlußverfahren 

Landesrechtliche Vorschriften über ein Be-
schlußverfahren für Fragen der Betriebsver-
fassung gelten außerhalb des sachlichen Gel-
tungsbereichs des Betriebsverfassungsgesetzes 
weiter. 
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Übernahme 

(1) Die hauptamtlichen Vorsitzenden der 
Arbeitsgerichte, die sich am Tage der Ver- 



kündung dieses Gesetzes mindestens drei 
Jahre im Amt befinden, sollen auf ihren An-
trag unter billiger Berücksichtigung ihrer 
bisherigen Bezüge als auf Lebenszeit bestellte 
Richter übernommen werden, auch wenn sie 
die Voraussetzungen des 18 Abs. 3 im 
Einzelfalle nicht erfüllen; 18 Abs. 4 Satz 3 
gilt entsprechend. 
(2) Die hauptamtlichen Präsidenten und 

Vorsitzenden der Landesarbeitsgerichte, die 
sich am Tage der Verkündung dieses Gesetzes 
seit mindestens drei Jahren im Amt befin-
den, sind auf ihren Antrag unter billiger Be

-

rücksichtigung ihrer bisherigen Bezüge als 
Richter auf Lebenszeit zu übernehmen. 

(3) Die Amtsdauer der bei Inkrafttreten 
dieses Gesetzes bestellten Vorsitzenden von 
Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten 
sowie Arbeitsrichter und Landesarbeitsrichter 
wird durch dieses Gesetz nicht berührt. 
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Erste Berufung der Arbeitsrichter 
und Landesarbeitsrichter 

Bei der ersten Berufung der Landesarbeits-
richter und der Bundesarbeitsrichter nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes entfällt das 
Erfordernis einer vierjährigen Tätigkeit als 
Beisitzer eines Gerichts für Arbeitssachen. 
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Erledigung anhängiger Verfahren 

(1) Für das Verfahren in Arbeitssachen, 
die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bei den 
ordentlichen Gerichten anhängig sind, bleibt 
das ordentliche Gericht desjenigen Rechts-
zuges zuständig, bei dem die Sache bei Inkraft-
treten dieses Gesetzes anhängig ist. Das Ver-
fahren bestimmt sich nach den Vorschriften 
über das Verfahren in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten. 

(2) Für die Verhandlung und Entscheidung 
über Rechtsmittel gegen Urteile, die im Falle 
des Absatzes 1 ergehen, sind die Rechts-
mittelgerichte für Arbeitssachen zuständig. 

(3) Verfahren in Arbeitssachen, die beim 
Inkrafttreten dieses Gesetzes bei anderen Be-
hörden oder Stellen anhängig sind, gehen 
auf das Arbeitsgericht über, in dessen Be-
zirk die Stelle ihren Sitz hat, bei der das 
Verfahren bisher anhängig war. 

(4) Für Verfahren in Arbeitssachen, die 
beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei einem 

obersten Landesgericht in Arbeitssachen (Re-
visionsgericht) anhängig sind, bleibt dieses 
Gericht zuständig. 
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Altersgrenze der Bundesrichter 

Die Vorschriften des  68 des Deutschen 
Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937 gelten 
bis zum 31. Dezember 1956 nicht für die 
in 42 bezeichneten Bundesrichter. Die da-
nach über das fünfundsechzigste Lebensjahr 
hinaus im Dienst verbliebenen oder nach 
Vollendung des fünfundsechzigsten Lebens-
jahres bestellten Bundesrichter treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 1956 in den Ruhe-
stand. 
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Verweisungen in anderen Gesetzen 

Soweit in anderen Gesetzen auf Vorschrif-
ten oder Bezeichnungen früher geltender Ar-
beitsgerichtsgesetze verwiesen wird, treten 
an deren Stelle die entsprechenden Vorschrif-
ten oder die Bezeichnungen dieses Gesetzes. 
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Anderung des Betriebsverfassungsgesetzes 

Das Betriebsverfassungsgesetz wird wie 
folgt geändert: 

1. § 82 erhält folgende Fassung: 

”82 

(1) Die Arbeitsgerichte sind zuständig: 
a) für die Entscheidung über die Notwen-

digkeit der Errichtung, die Zusammen-
setzung und die Durchführung der 
Wahl des Betriebsrats, des Gesamt-
betriebsrats, der Vertretung der nicht 
ständig beschäftigten Arbeitnehmer, 
der Jugendvertretung, der tariflichen 
Sondervertretung; 

b) für die Entscheidung über die Notwen-
digkeit der Errichtung und die Zusam-
mensetzung des Wirtschaftsausschusses 
und die Bestellung seiner Mitglieder; 

c) für die Bestellung oder Abberufung 
des Wahlvorstands; 

d) für die Auflösung des Betriebsrats, der 
Vertretung der nicht ständig beschäftig-
ten Arbeitnehmer, der Jugendvertre-
tung, der tariflichen Sondervertretung; 



e) für die Entscheidung über die Amtszeit 
der Mitglieder des Betriebsrats; der 
Vertretung der nicht ständig beschäf-
tigten Arbeitnehmer, der Jugendver-
tretung, der tariflichen Sondervertre-
tung und des Wirtschaftsausschusses; 

f) für die Entscheidung über das Er-
löschen der Mitgliedschaft im Betriebs-
rat, im Gesamtbetriebsrat, in der Ver-
tretung der nicht ständig beschäftigten 
Arbeitnehmer, in der Jugendvertre-
tung und in der tariflichen Sonderver-
tretung; 

g) für die Entscheidung über die Wahl-
berechtigung, die Wählbarkeit, die Ar-
beitnehmereigenschaft und die Grup-
penzugehörigkeit eines Arbeitnehmers; 

h) für die Entscheidung darüber, ob ein 
Nebenbetrieb oder ein Betriebsteil 
selbständig ist oder zum Hauptbetrieb 
gehört; 

i) für die Entscheidung über die Zustän-
digkeit, die Geschäftsführung und die 
Tätigkeit des Betriebsrats, des Gesamt-
betriebsrats, der Vertretung der nicht 
ständig beschäftigten Arbeitnehmer, 
der Jugendvertretung, der tariflichen 
Sondervertretung, der Einigungsstelle, 
des Wirtschaftsausschusses und der Ver-
mittlungsstelle; 

k) für die Entscheidung über Bestehen 
oder Nichtbestehen oder Durchfüh-
rung von Betriebsvereinbarungen; 

1) für die Entscheidung über die Verwei-
gerung der Zustimmung des Betriebs-
rats oder des Gesamtbetriebsrats oder 
der tariflichen Sondervertretung in 
personellen Angelegenheiten; 

m) für die Entscheidung über das Ver-
langen des Betriebsrats oder der tarif-
lichen Sondervertretung auf Entlassung 
oder Versetzung eines Arbeitnehmers; 

n) für die Androhung von Ordnungs-
strafen in personellen Angelegenheiten; 

o) für die Entscheidung über die Not-
wendigkeit, Vertreter der Arbeitneh-
mer in den Aufsichtsrat zu wählen; 

p) für die Entscheidung über die Durch-
führung der Wahl von Vertretern 
der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat; 

q) für die Entscheidung über die Durch-
führung der Abstimmung über den 
Widerruf der Bestellung eines Vertre-
ters der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat; 

r) für die Entscheidung über die Anfech-
tung der Wahl des Betriebsrats, der 
Vertretung der nicht ständig Beschäf-
tigten, der Jugendvertretung, der tarif-
lichen Sondervertretung; 

s) nach Maßgabe einer Rechtsverordnung 
nach 87 Buchst. g des Betriebsverfas-
sungsgesetzes für die Entscheidung über 
die Anfechtung der Wahl von Vertre-
tern der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat 
und über die Anfechtung der Abstim-
mung über den Widerruf der Bestel-
lung eines Vertreters der Arbeitnehmer 
im Aufsichtsrat. 

(2) Der Vorsitzende des Arbeitsgerichts 
entscheidet 

a) über die Zahl der Beisitzer und über die 
Bestellung des unparteiischen Vor-
sitzenden einer Einigungsstelle, die zur 
Beilegung von Meinungsverschieden-
heiten zwischen dem Arbeitgeber und 
dem Betriebsrat gebildet wird; 

b) über die Verhängung und Vollstrek-
kung von Ordnungsstrafen in perso-
nellen Angelegenheiten. 

(3) Der Präsident des Landesarbeits-
gerichts entscheidet über die Zahl der 
Beisitzer und die Bestellung des unpar-
teiischen Vorsitzenden einer Einigungs-
stelle, die zur Beilegung von Meinungs-
verschiedenheiten zwischen dem Arbeit-
geber und dem Gesamtbetriebsrat ge-
bildet wird." 

2. 83 wird gestrichen. 
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Geltung in Berlin 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe der  13 
und 14 des Gesetzes über die Stellung des 
Landes Berlin im Finanzsystem des Bundes 
(Drittes Oberleitungsgesetz) vom 4. Januar 
1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) auch im Land 
Berlin. 
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Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt, soweit es sich um Maß-
nahmen zu seiner Durchführung handelt, mit 
dem Tage seiner Verkündung, im übrigen 
mit dem 1. Juli 1953 in Kraft. 


